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     Bezirkshauptmannschaft Baden

  Tel.Nr. +43 (02742) 9005 DOCPROPERTY "FSC#FSCLAKIS@15.1000:Unterschrieben_von"  \* MERGEFORMAT 




       KUNDMACHUNG
gemäß § 5 Abs. 8 NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz (IBG), idF LGBl. Nr. 21/2022





Kennzeichen: BNW2-BA-1833/001
Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Baden vom 25. November 2025, BNW2-BA-1833/001, wurde der Martin Hirschhofer GmbH die Änderung der bestehenden IPPC Anlage für die Haltung von insgesamt 287.531 Stück Geflügel am Standort 2565 Neuhaus, Triestingtal, Schwarzensee 10, Parz. Nr. 311/3, KG Schwarzensee, Gemeinde Weissenbach an der Triesting, nach § 4 Abs. 2 iVm § 5 NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz bewilligt.

Entsprechend § 5 Abs. 8 NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz sind der Spruch die Begründung und im Falle der Gewährung einer Ausnahme gemäß Art. 15 Abs. 4 der Richtlinie 2010/75/EU die Gründe für die Ausnahmeregelung auf der Internetseite der Behörde zu veröffentlichen.  Eine Ausnahme gemäß Art. 15 Abs. 4 der Richtlinie 2010/75/EU wurde nicht gewährt.

Veröffentlichung des Spruches:
Die Bezirkshauptmannschaft Baden erteilt der Martin Hirschhofer GmbH die Bewilligung nach dem NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz (NÖ IBG) für die Änderung der bestehenden IPPC Anlage für die Haltung von insgesamt 287.531 Stück Geflügel im Standort 2565 Neuhaus, Triestingtal, Schwarzensee 10, Parz.Nr. 311/3, KG Schwarzensse, Gemeinde Weissenbach an der Triesting.  

Die Anlagenänderung muss mit den Projektunterlagen und mit der Projektbeschreibung übereinstimmen. Diese Unterlagen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Bescheides. 

Die Unterlagen setzen sich wie folgt zusammen: 

-Ansuchen 

0: Inhaltsübersicht, Minichshofer für gesamtes Projekt, 25.10.2024 

0a: Arbeitsprotokoll/ Verbesserungsauftrag, Minichshofer, 25.10.2024 

MAPPE TEIL 1: 

1: kein Erreichen der UVP Schwellenwerte, RA Mag. Schachinger, 25.10.2024 

zu 1. zusammenfassende SN RA Mag. Schachinger, 25.10.2024 

zu 1: RA Schachinger, rechtliche. Abgrenzung BVT, 01c, IPPC- BVT, 25.10.2024 

2: Präzisierungsänderungen zum Genehmigungsantrag nach § 4 IPPC,  tabelarische Zusammenfassung  
    Tierbestand ALT und NEU sowie Antragswiederholung, 25.10.2024 

3: TRENNBLATT IPPC Beschreibung, Minichshofer, 25.10.2024 

3a: IPPC Beschreibung, Minichshofer – 10.7.2025 

3b: Zusatz Stickstoff-Berechnung (10.1), Minichshofer, 10.07.2025 

3c: Stellungnahme Verwertung Asche (02), 10.7.2025 

3d: Aschemessung vom 1.8.2025 (10.6k), 3.8.2025 

4: TRENNBLATT für Umsetzung BVT, Minichshofer, 25.10.2024 

4a: Umsetzung_BVT_Masthuhn, Minichshofer, 25.10.2024 

5: TRENNBLATT 10.3 Planunterlagen lt. IPPC Recht, Minichshofer, 25.10.2024 

5a: EP00 Lageplan mit Orthofoto, Minichshofer, 7.3.2025 

5b: Lageplan, Lageplan, PlanNr. EP01-01, vom 2.10.2024, eingelangt 25.10.2024 

5c: Einreichplan Nr. EP02-01 Stallgebäude - Stall 1 und 2 vom 2.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

5d: Einreichplan Nr. EP02-02 Stallgebäude - Stall 3 vom 2.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

5e: Einreichplan Nr. EP02-03 Stallgebäude Stall 7 u. 8 vom 2.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

5f: Einreichplan Nr. EP02-04 Heizung vom 2.10.2024, Minichshofer, 

eingelangt am 12.3.2025 

5g: Einreichplan Nr. EP02-05 Stallgebäude - Neubau Stall 4 Grundriss, Schnitt vom 2.10.2024, Minichshofer, 
      25.10.2024 

5h: Einreichplan Nr. EP03-01 Ansichten vom 2.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

5i: Einreichplan Nr. EP03-02 Ansichten Neubau Stall 4 vom 2.0.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

5j: Einreichplan Notstrom Grundriss, Schnitt, Minichshofer vom 7.3.2025, PlanNr. 04-01, 
     eingelangt am 7.5.2025 

5k: Einreichplan Notstrom Ansichten, Minichshofer vom 7.3.2025, PlanNr. T-1378, eingelangt am 7.5.2025 

MAPPE TEIL 2: 

6: TRENNBLATT Baurecht, 25.10.2024 

6a:      Baubeschreibung Stall 1, eingelangt am 7.5.2025 

6b: Dichtheit Beton Bestätigung_20240902_0001, Bmst. Grabner vom 27.8.2024 (25.10.2024) 

zu 6b: Grundbuchauszug 11.10.2024 KG_ 04323 EZ_ 76, 25.10.2025  

6c: Anrainerverzeichnis, 25.10.2024 

zu 6c: Stellungnahme Landwirtschaftskammer NÖ vom 21.3.2022 zum Bauvorhaben, 25.10.2024 

zu 6c: Baumassenberechnung vom 8.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

zu 6c: GISA Auszug Baumeister, 25.10.2024 

6d: Ergänzung Bautechnik, eingelangt am 10.03.2025 

6e: Energieausweis Hirschhofer - Stall 4, 7.3.2025 

6f: Zusatz IPPC Absturzsicherung, Minichshofer, 7.5.2025 

7: Einreichplan Nr. EP00 Lageplan mit Orthofoto, Minichshofer, 7.3.2025 

8: Einreichplan Lageplan Baurecht, Minichshofer vom 07.03.2025 

9: Einreichplan Nr. EP02-01 Stallgebäude - Stall 1 und 2 vom 8.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

10: Einreichplan Nr. EP02-02 Stallgebäude - Stall 3 vom 8.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

11: Einreichplan Nr. EP02-03 Stallgebäude Stall 7 u. 8 vom 8.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

12: Einreichplan Nr. EP02-04 Heizung, Minichshofer vom 7.3.2025, eingelangt am 12.3.2025 

13: Einreichplan Nr. EP02-05 Stallgebäude - Neubau Stall 4 Grundriss, Schnitt vom 8.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

14: Einreichplan Nr. EP03-01 Ansichten vom 8.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

15: Einreichplan Nr. EP03-02 Ansichten Neubau Stall 4 vom 8.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

MAPPE TEIL 3: 

16: TRENNBLATT Genehmigungen Bestandsbauten, 25.10.2024 

17: Einreichplan Stall Nr. 1 zu B. vom 27.11.20213, Grabner PlanNr. 27/2013 (25.10.2024) 

17a: 10.5.1b Bescheid 2013 (25.10.2024) 

17b: Fertigstellung 201610.5.1c zu Bescheid 2013, 25.10.2024 

18: Stall Nr. 2, Einreichplan Nr. 21/2008 zu Bescheid 2008 (10.5.2a), 25.10.2024 

18a: Baubeschreibung 2008 (10.5.2b), 25.10.2024 

18b: Niederschrift zur Verhandlung 2008 (10.5.2c), 25.10.2024 

18c: Bescheid 2008 (10.5.2d), 25.10.2024 

18d: Fertigstellung 2011 (10.5.2e), 25.10.2024 

19: Stall 3, Einreichplan Blatt B, Teil 1 (10.5.3a) zu Bescheid 1996, 25.10.2024 

19a: Einreichplan Teil 2, (10.5.3b) zu Bescheid 2002, 25.10.2024 

19b: Baubeschreibung 2002 (10.5.3c), 25.10.2024 

19c: Bescheid 1997 BH u. 2002, (10.5.3d), 25.10.2024 

19d: Fertigstellung 1996, (10.5.3e), 25.10.2024 

20: Einreichplan Plan Stall 4 ABBRUCH (10.4.4), 25.10.2024 

21: Einreichplan Stall Nr. 7 (10.5.5a) zu Bescheid 1992, 25.10.2024 

21a: Niederschrift Verhandlung 1992 (10.5.5b), 25.10.2024 

21b: Bescheid 1992 (10.5.5c), 25.10.2024 

21c: Niederschrift Endbeschau, (10.5.5d) Fertigstellung 1992, 25.10.2024 

22: Stall 8, (10.5.6a) Einreichplan zu Bescheid 1984, 25.10.2024 

22a: Schreiben hins. Bauakteinsicht 2024 (10.5.6b), 25.10.2024 

22b: Niederschriften samt Bescheid 1974 (10.5.6c), 25.10.2024 

22c: Niederschrift Endbeschau 1984 (10.5.6d), 25.10.2024 

22d: Teil Benützungsbewilligung 1984 (10.5.6e). 25.10.2024 

22e: Benützungsbewilligung 1984 (10.5.6f), 25.10.2024 

23: Lageplan und Grundriss (10.5.7a), Heizung, zu Bescheid 2007, 25.10.2024 

23a: Baubescheid Biomassefeuerungsanlage 2007 (10.5.7b), 25.10.2024 

23b: Beschluss Grundzusammenlegung (10.5.7c), 25.10.2024 

23c: Bauführerbescheinigung Fa. Haas (10.5.7d), 25.10.2024 

23d: Fertigstellung Biomassefeuerungsanlage (10.5.7e), 25.10.2024 

24: Übersichtsplan EP00-01 Naturmaß - Genehmigter Bestand Stall 1, 25.10.2024 

25: Übersichtsplan EP00-02 Naturmaß - Genehmigter Bestand Stall 2, 25.10.2024 

26: Übersichtsplan, ÜP00-03 Naturmaß - Genehmigter Bestand Stall 3, 25.10.2024 

27: Übersichtsplan ÜP00-04 Naturmaß - Genehmigter Bestand Stall 7,8, Heizung, 25.10.2024 

MAPPE TEIL 4: 

28: TRENNBLATT 10.6 HKLS techn. Beschreibung 

28a: Technische Beschreibung HKLS IPPC (10.6.), a-projekt consultung GmbH, 25.10.2024 

28b: Zusatz IPPC Hirschhofer Maschinenbau (10.6a) 05.03.2025, Minichshofer GmbH, 
       eingelangt am 12.3.2025  

28c:    Waschwasser und Desinfektion (10.1) - Punkt 5.6. - Seite 19, eingelangt am 12.3.2025  

28d: Zusatz IPPC Luftreinhaltetechnik, 10.7.2025 

28e:    Zusatz IPPC, Roh-&Reingasmessung Bericht_SIG vom 17.7.2025, eingelangt am 22.7.2025 

29: TRENNBLATT Anhang 5, 25.10.2024 

29a: Grenzwerte Heizung (1.1.00), Minichshofer, 25.10.2024 

29b: MAPAG Prüfbericht (1.1.00b) vom 19.3.2019, eingelangt am 25.10.2024 

29c: Brennstoffanalyse BEA Prüfbericht (1.1.00c) vom 4.7.2018, eingelangt am 25.10.2024 

29h: Rauchfangkehrermeister Prüfbefund (1.04), Elisabeth Bauer vom 18.4.2006, eingelangt am 25.10.2024 

29i: RI Schema HVR Heung (1.05), Polytechnik vom 19.4.2005 zu Bauverhandlung vom 10.9.2007, 
       Zeichnungsnr: 411301-RI-0, eingelangt am 12.3.2025 

29j: planliche Darstellung Heizlüfter, Polytechnik vom 5.8.2005 (1.06), eingelangt am 25.10.2024 

29l: Emissionsbericht Fa. Polytechnik (01b) vom 19.4.2005, eingelangt am 25.10.2024 

29m: Bestätigung Brennstoff Einstreu vom 9.9.2024, Polytechnik, eingelangt am 25.10.2024 

29n: Bestätigung Brennstoff Einstreu TRVB118H vom 9.9.2024, Polytechnik, 25.10.2024 

30: TRENNBLATT Anhang 5 Fröling, 25.10.2024 

30c: Technische Daten froeling_Turbomat (02.3), 25.10.2024 

31: TRENNBLATT Viessmann, 25.10.2024 

32: TRENNBLATT Öltank (04.1) 

32a: Schütz Energy Systems, Datenblatt Lagerbehälter Stahl (04.1.1), 25.10.2024 

33: TRENNBLATT Bemessung Lüftungsanlage, 25.10.2024 

33a: techn. Lüftungsbeschreibung. Stall 1, Janker vom 15.11.2022 (5.1), eingelangt am 25.10.2024 

33b: techn. LüftungsbeschreibungStall 2 vom 15.11.2022, Janker (5.2), eingelangt am 25.10.2024 

33c: techn. Lüftunsbeschreibung Stall 3, Janker (5.3) vom 15.11.22, eingelangt am 25.10.2024 

33d: techn. Lüftungsbeschreibung Stall Neubau (Masthühnerstall), Janker vom 1.12.2022 (5.4), 
        eingelangt am 25.10.2024  

33e: techn. Lüftungsbeschreibung Stall 7, Janker (5.59 vom 15.11.22, eingelangt am 25.10.2024 

33f: techn. Lüftungsbeschreibung Stall 8 vom 15.11.22, Janker (5.6), 25.10.2024 

34: TRENNBLATT technische Daten, 25.10.2024 

34b: Vencomatic Grou (01b) Technical specification Clima+200 - 2023, eingelangt am 25.10.2024 

34d: Fancom specs Fan 1450 50Hz GB 1-12-2015 (02a), eingelangt am 25.10.2024 

34f: techn. Systembeschreibung Luftbefeuchtung, Janker vom 22.03.23 (03), eingelangt am 25.10.2024 

34g: Futtersilos Fundamentskizze und Größen_09u10 Silo+CE (04), 25.10.2024 

34h: Beschreibung erhöhte Ebenen, Janker, 25.10.2024 

35: TRENNBLATT Maschinenlisten (06), 25.10.2024 

35a: Stallskizze Stall 1, 10.2.2025 

35b: Stallskizze Stall 2, 25.10.2024 

35c: Stallskizze Stall 3, 25.10.2024 

35d: Stallskizze Stall NEU, 25.10.2024 

35e: Stallskizze Stall 7, 25.10.2024 

35f: Stallskizze Stall 8, 25.10.2024 

35g: Heizhausskizze, 25.10.2024 

35h: Maschinenliste Heizhaus, 25.10.2024 

35i: Maschinenliste Stall 1, 25.10.2024 

35j: Maschinenliste Stall 2, 25.10.2024 

35k: Maschinenliste Stall 3, 25.10.2024 

35l: Maschinenliste Stall 4, 25.10.2024 

35m: Maschinenliste Stall 7, 25.10.2024 

35n: Maschinenliste Stall 8, 25.10.2024 

36: TRENNBLATT Heizhaus Grundriss (07), 25.10.2024 

36a: EP A3, Grundriss Heizungstechnik EG, (H002_V2), 25.10.2024 

37: TRENNBLATT Funktionsschema Heizung (08) 25.10.2024 

37a: EP Funktionsschema, a-projekt GmbH, PlanNr. H001 vom 3.9.2024, eingelangt am 12.3.2025  

37b: Explosionsschutzkonzept, FIREX vom 9.1.2025, eingelangt am 9.2.2025 

37c: Zusatz IPPC Luftbefeuchtungsanlage, Minichshofer, 7.5.2025 

37d: Luftbefeuchtung Beschreibung, Janker, 07.05.2025 

37e: Luftbefeuchtung Schema, Janker, 07.05.2025 

37f: Spezifikation Natriumhypochloritlösung, Roth vom 18.1.2021, eingelangt am 7.5.2025 

37g: Sicherheitsdatenblatt Huwa-San TR-50 Wasserstoffperoxid, 7.5.2025 

37h: Produkt Spezifikation Huwa San-TR-50, 7.5.2025 

37i: Produktdatenblatt Aqua Clean, Kanters, 7.5.2025 

38: TRENNBLATT Elektrotechnik, 25.10.2024 

38a: Technische Beschreibung ELEKTRO 14-10-2024 (10.7), Fuchs Regeltechnik GmbH, 25.10.2024 

38b: 101 HH Lageplan, Energie ALLGEMEIN 14-10-2024 (10.7.7a), Fuchs Regeltechnik GmbH, 25.10.2024 

38c: 102 HH Lageplan, Energie PV 14-10-2024 (10.7.7b, Fuchs Regeltechnik GmbH, 25.10.2024 

38d: 103 HH Schema ENERGIE ALLGEMEIN 14-10-2024 (10.7.7a), Fuchs Regeltechnik GmbH, 25.10.2024 

38e: Bestandsplan 104 HH Schema ENERGIE PV 14-10-2024 (10.7.7d), Fuchs Regeltechnik GmbH, 
        25.10.2024 

38f: Anlagenbeschreibung Blitzschutz, (10.7.7e), AM Blitzschutz u. Elektro Technik GmbH, 25.10.2024 

38g: techn. Beschreibung Notstrom (10.7.7f ) vom 24.10.2024, eingelangt am 25.10.2024 

38h: Zusatz zur IPPC Beschreibung Elektrotechnik, Minichshofer GmbH, eingelangt am 6.3.2025  

39a: Filter - Aufbau und Funktion der Rauchgasreinigungsanlage, Scheuch vom 24.10.20218, 
       eingelangt am 12.3.2025  

MAPPE TEIL 5: = wurde entfernt  

MAPPE TEIL 6: 

53: TRENNBLATT FSE, 10.8 Brandschutzkonzept, 25.10.2024 

53a: Brandschutz SN, FSE V1-0_20241007, 10.8.1, eingelangt am 12.3.2025 

53b: BSK_Hühnerstall 4, FSE, V1-0_20241007, 10.8.2, eingelangt am 12.3.2025 

53c: Brandschutzkonzeptplan FSE, GR_LP_V1-0_20241007, 10.8.3, eingelangt am 12.3.2025  

54: TRENNBLATT Brandmeldeanlage Schirlbauer, 25.10.2024 

54a: Einreichung Brandmeldeanlage, Stand 9.2016, 25.10.2024 

54b: BMA EP00 Lageplan mit Orthofoto - IGSCON-V9-02.10.2024 (25.10.2024) 

54c: EP BMA EP01-01 Lageplan - IGSCON-V9-02.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

54d: EP BMA EP02-01 Stallgebäude - Stall 1 und 2 Stallbereiche - IGSCON-V11-LWM-02.10.2024, 
        Minichshofer, 25.10.2024 

54e: EP BMA EP02-01 Stallgebäude - Stall 1 und 2 Dachböden - IGSCON-V11-RAS-02.10.2024, 
        Minichshofer, 25.10.2024 

54f: EP BMA EP02-02 Stallgebäude - Stall 3 Dachboden – IGSCON-V11-RAS-02.10.2024, Minichshofer, 
       25.10.2024 

54g: EP BMA EP02-02 Stallgebäude - Stall 3 Stallbereich - IGSCON-V11-LWM-02.10.2024, Minichshofer, 
        25.10.2024 

54h: EP BMA EP02-03 Stallgebäude - Stall 7 u. 8 Dachboden - IGSCON-V11-RAS-02.10.2024, 
        Minichshofer, 25.10.2024 

54i: EP BMA EP02-03 Stallgebäude - Stall 7 u. 8 Stallbereich - IGSCON-V11-LWM-02.10.2024, 
       Minichshofer, 25.10.2024 

54j: EP BMA EP02-05 Stallgebäude - Neubau Stall 4 Dachboden – IGSCON-V11-RAS-02.10.2024, 
       Minichshofer, 25.10.2024 

54k: EP BMA EP02-05 Stallgebäude - Neubau Stall 4 Stallbereich - IGSCON-V11-LWM-02.10.2024, 
        Minichshofer, 25.10.2024 

MAPPE TEIL 7 

54l: Einreichplan PV EP01-01 Lageplan - IGSCON-V8-02.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

54m: Einreichplan PV EP02-01 Stallgebäude - Stall 1 und 2 - IGSCON-V10-02.10.2024, Minichshofer, 
        25.10.2024 

54n: Einreichplan PV EP02-02 Stallgebäude - Stall 3 - IGSCON-V9-02.10.2024, Minichshofer, 25.10.2024 

54o: Einreichplan PV EP02-03 Stallgebäude - Stall 7 u. 8 - IGSCON-V11 02.10.2024, Minichshofer, 
        25.10.2024 

54p: Einreichplan Grundriss, Schnitt PV EP02-05 Stallgebäude - Neubau Stall 4 -  IGSCON-V13-02.10.2024, 
        Minichshofer, 25.10.2024 

55: TRENNBLATT Müller-BBM, 10.10 Schallgutachten, 25.10.2024 

55a: schalltechnisches Gutachten, Müller-BBM vom 30.9.2024, A84820_01_BER_1D, 25.10.2024 
        (Austausch Anhang A am 26.6.2025) 

55b:    Ergänzung schalltechnisches Gutachten DI Dr. Fuhs vom 22.6.2025, eingelangt am 23.6.2025  

55c: Anhang F = Vorschlag Referenzmesspunkte vom 3.7.2025, Di Dr. Fuhs, eingelangt am 4.7.2025 

56: TRENNBLATT Sonstiges 10.11, 25.10.2024 

56a: UVP Bescheid 2018 vom 30.10.20218, RU4-UF-25/001-2018m 10.11.1, eingelangt am 25.10.2024 

Projektbeschreibung: 

Bautechnische Beschreibung: 

Die Martin Hirschhofer GmbH beabsichtigt die Nutzung von bestehenden landwirtschaftlichen Objekten, sowie die Errichtung von neuen Anlagenteilen, welche Gegenstand der bautechnischen Beurteilung lt. Vorgabe der Behörde sein sollen.  

Es handelt sich dabei um die im Lageplan als rot dargestellten Bereiche auf dem Grundstück 311/3 der KG Weißenbach. Diese umfassen:  

• Stall 1 + 2 samt Auslauf → als gesamter Neubau  

• Stall 3 → Zubau 20,83 x 31,42 m² + Auslauf  

• Stall 4 → gesamt als neu zu betrachten  

• Stall 7 → Zubau 20,95 x 6,55 m² + Auslauf  

• Stall 8 → Teilbereich als neu samt Auslauf; 2 Güllegruben im Vorbereich des  

                  Stall 8  

• Abbruch Stall 5 + 6 ausgenommen Notstrom Gebäude verbleibt im nördlichen  

  Teil des Stall 5  

Stall 1  

Im östlichen Teil des Grundstückes soll ein Hühnerstall mit den Abmaßen von ca. 29 x 152 m² samt Auslauf auf beiden Längsseiten in Massivbauweise errichtet werden.  Die Höhe an den Auslaufseiten wird mit ca. 2,62 m angegeben. Zusätzlich werden zwei Futtersilos errichtet.   

Stall 2  

Im westlichen Anschluss an Stall 1 soll ein weiterer Hühnerstall mit den Abmaßen von 27,6 x 142,73 m² samt Auslauf auf beiden Längsseiten in Massivbauweise errichtet werden. Die Höhe an den Auslaufseiten wird mit ca. 2,99 m angegeben. Zusätzlich werden zwei Futtersilos errichtet.  

Stall 3  

Im westlichen Anschluss an Stall 2 soll ein Zubau zum bestehenden Hühnerstall mit den Abmaßen von 26,14 x 31,42 m² in Massivbauweise errichtet werden. Die Höhe an den Auslaufseiten wird mit ca.1,89 m und beim Stall selbst mit 3,54 m angegeben Der Auslauf wird über die gesamte westliche Längsseite des Stall 3 errichtet werden.   

Stall 4  

Im westlichen Anschluss an Stall 3 soll ein weiterer Hühnerstall mit den Abmaßen von 29,6 x 157,55 m² samt Auslauf auf beiden Längsseiten in Massivbauweise errichtet werden. Die Höhe an den Auslaufseiten wird mit ca. 2,60 m angegeben. Zusätzlich werden zwei Futtersilos errichtet.  

Stall 8  

Im westlichen Anschluss an den Stall 4 befindet sich der Stall 8, welcher die Projektabmessungen von 12,58 x 26,97 m² aufweist. Die Höhe an den Auslaufseiten wird mit ca. 3,29 m angegeben. Ein Auslauf wird ostseitig mit den Abmaßen von ca. 5,14 x 30,81 m² vorgelagert. In diesem Bereich sind auch die beiden Güllegruben angeordnet.  

Stall 5  

Stall 5 befindet sich im ursprünglichen Hofverband und wird im Wesentlichen abgebrochen. Lediglich das Notstromaggregat wird im nördlichen Eck des bisherigen Stalles als eigenes Gebäude ausgebildet und bleibt bestehen. Die Abmaße des neuen Gebäudes werden mit 4,9 x 5,6 m² angegeben und soll ebenfalls in Massivbauweise ausgebildet werden.  

Stall 6  

Stall 6 wird zur Gänze abgebrochen.  
Stall 7  

Im westlichen Anschluss an Stall 6 soll ein Zubau zum bestehenden Hühnerstall mit den Abmaßen von 6,66 x 26,3 m² in Massivbauweise errichtet werden. Die Höhe an den Auslaufseiten wird mit ca. 1,63 m angegeben. Der Auslauf wird über die gesamte westliche Längsseite des Stall 7 errichtet werden.   

Heizhaus  

In nördlicher Verlängerung des Stall 7 wurde ein Heizhaus samt Lager für Hackgut und Hühnermist errichtet. Die Abmaße wurden im Plan mit 25,02 x 38,35 m² angegeben. Die Errichtung wird ebenfalls in Massivbauweise erfolgen. Das Gebäude selbst wurde in einen Hang gebaut und somit verschiedene Ebenen geschaffen. Die oberste Ebene beginnt im Westen. In diesem Bereich befindet sich die erste Lagerebene auf + 11,15 m. Die Abmaße für diesen Teil werden mit 11,06 x 25,02 m² projektiert. Über die gesamte westliche Länge des Gebäudes sind Schiebetore vorgesehen, um den Lagerbereich beschicken zu können. Um einen unbeabsichtigten Absturz zu vermeiden, werden die Tore - mit Ausnahme des Befüllvorganges - stets versperrt gehalten. Im Hinblick auf die nächste Lagerebene + 7,39 m, welche mit 19,30 x 25,02 m² angegeben wird, wird entlang der Absturzkante eine Absturzsicherung vorgesehen. Diese wird derart ausgeführt, dass ein Abstürzen von Personen vermieden wird. In dieser Ebene befindet sich auch die Einwurfebene in die Heizungsanlage selbst. Die Heizungsanlage samt Kesselraum und weiteren Räumen befindet sich nochmals eine Ebene darunter. Aus dieser führen zwei Fluchtwege ins Freie (Norden und Süden). Projektsergänzend wurde bekannt gegeben, dass beim nördlichen Fluchtweg (aus Raum „Ausfall-Kesselraum“), welcher im Freien vorbeiführt, im Bereich des offenen Aschelagers noch Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Abstürzen erfolgen werden. Hier wird eine Geländerung mit einer Absturzhöhe von 1,0 m vorgesehen. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Treppen wurde das Einvernehmen mit dem zuständigen Vertreter des landwirtschaftlichen Arbeitsinspektorats hergestellt, in dem diese als Bedienstiegen für die einzelnen Bereiche der Heizungsanlage dienen und lt. dem Vertreter des landwirtschaftlichen Arbeitsinspektorates geeignet sind.  

Generell sind in den Hühnerställen Futterlinien, Wasserlinien sowie Erhöhungen, ebenfalls linear angeordnet. Diese werden tw. unterbrochen, um ein Queren für Personen zu ermöglichen. Die angesprochenen Linien sind in der Höhe verstellbar. 

Bei der maximalen Variante ist dennoch ein Übersteigen der einzelnen Bereiche möglich, bzw. kann alternativ bei den Durchlässen begangen werden. Dies wurde projektsergänzend bekannt gegeben, um den Fluchtweg in den Ställen gewährleisten zu können.  

Den oberen Abschluss der einzelnen Ställe bildet ein Satteldach mit Wellplattendeckung.  

Die Mittel für die erste Löschhilfe werden lt. Auskunft des Betreibers gemäß TRVB  124 bestimmt und zugeordnet.  

Jene Angaben im Befund, welche nicht den Projektsunterlagen zu entnehmen sind, wurden projektsergänzend bekannt gegeben.  

Nähere Details und technische Einzelheiten sind den Einreichunterlagen zu entnehmen. 

Maschinenbautechnische Beschreibung: 

Heizungsanlage:  

Der reguläre Heizbetrieb erfolgt durch die Verfeuerung von Biomasse. Der Hauptwärmeerzeuger deckt Anforderungen und Wärmebedarf sämtlicher Objekte. Im Wartungsfall erfolgt eine Zuschaltung einer weiteren Biomasserfeuerung in Form einer Hackschnitzelanlage.    

Bei Ausfall der Biomasseanlage und gleichzeitiger Spitzenlastanforderung wird die Betriebssicherung eine ölbefeuerte Zentralheizung Ölheizung aufrechterhalten, wobei diese Ölheizung aber nur im Ausnahmefall betrieben werden soll. Eine Protokollierung der Betriebsstunden der jeweiligen Heizungsanlagen ist vorgesehen. Es sind somit insgesamt drei getrennte Heizungssysteme im Betrieb vorhanden.  

Dies sind folgende Anlagen:  

a) Biomassefeuerung (Brennstoff naturbelassenes Hackgut gemischt mit   

    Hühnereinstreu) als Hauptwärmeerzeuger  

b) Biomassefeuerung (Brennstoff naturbelassenes Hackgut)  

c) Ölbefeuerte Heizungsanlage  

Zu a) Biomassefeuerung (Brennstoff naturbelassenes Hackgut gemischt mit 

Hühnereinstreu)  

Die Biomassefeuerungsanlage wurde für eine Gesamtnennleistung von ca. 1000 kW ausgelegt. Für die Abdeckung dieser Gesamtnennleistung wurde ein Röhrenkessel errichtet.   

Die Kesselanlage wurde als Warmwasserkessel mit einer max. Betriebstemperatur von 110° C ausgeführt. Die maximale Betriebstemperatur wird mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer überwacht bzw. sichergestellt. Der Betriebsdruck der Anlage wird maximal 6 bar betragen. Die Anlage wird mit einer Vorlauftemperatur von ca. 95°C bei einem Betriebsdruck von 3 bar betrieben.  

Als Heizkessel wurde ein Fabrikat Polytechnik, Type PR 1000 U mit einer Kesselnennwärmeleistung max. 1000 kW aufgestellt.  

Der Kessel wurde als liegender Röhrenkessel ausgeführt und mit einer Wassermangelsicherung ausgestattet. Der Kessel verfügt auch über eine thermische Ablaufsicherung, welche an das Ortswassernetz angeschlossen ist.   

Die Befeuerung des Heizkessels erfolgt mit Hühnermist (Einstreu), gemischt mit Hackgut im Sinne des Punktes 3.4 der TRVB 118 H, Ausgabe 2016 (sonstige, nicht standardisierte biogene Brennstoffe). Über die garantierte Eignung der gegenständlichen Anlage für diese Brennstoffe liegt eine Bestätigung der Polytechnik Luft- und Feuerungstechnik GmbH vom 9.9.2024 vor.  

Die Brennstoffversorgung erfolgt vollautomatisch aus dem angrenzenden Brennstofflager. Die Befüllung dieses Brennstofflagers erfolgt durch Transportfahrzeuge. Der Brennstoff wird über einen hydraulischen Schubboden dem Querförderer/Schubsender zugeführt und gelangt in weiterer Folge in den Aufstellungsraum des Heizkessels und weiter in den Brennraum des Kessels. Der Querförderer/Schubsender (Type QF-SS-700) bildet auch die Rückbrand Schutzeinrichtung (RSE). Als weitere sicherheitstechnische Einrichtungen nach der TRVB H 118, wurde auch eine selbsttätig auslösende Löscheinrichtung (SLE) vorgesehen. Der Kessel verfügt weiters über eine Feuerraumtemperaturüberwachung (TÜF) und eine Drucküberwachungseinrichtung im Feuerungsraum (DÜF) im Sinne der TRVB H118.   

Die Rauchgase der Biomassefeuerungsanlage werden über Rauchgasventilatoren abgeführt, welche auch den Unterdruck im Feuerraum konstant halten. Die Verbrennungsgase werden weiter zur Rauchgasreinigung geführt. Die Rauchreinigung des Biomasseheizwerks dient der Abscheidung von Flugasche sowie von bei der Verbrennung von Biomasse entstehender Feinstäube (PM10) sowie gegebenenfalls der Abscheidung saurer Rauchgasbestandteile wie HCl und SOx.  Die Anlage besteht aus folgenden Hauptkomponenten: Multizyklon, einem Gewebefilter mit Ascheaustrag, einer Additivdosierung und einem Saugzugventilator. Als Additiv wird Kalkhydrat Ca(OH)2 eingesetzt. Diese wird in Big-Bags bevorratet und über eine Dosierstation mit pneumatischer Förderung in die Rauchgasleitung vor 

dem Gewebefilter eingebracht. Nach der Rauchgasreinigung wird das Verbrennungsabgas in den vorgesehenen Edelstahlkamin abgeleitet.  Die Entaschung des Kessels wird automatisch erfolgen. 

Die Asche wird in einem Aschecontainer im Aufstellungsraum der Heizkessel eingebracht.   

Für die automatische Druckluftabreinigung der Kesselrohre die Abreinigung der Filterschläuche des Gewebefilters wurde im Lager des Heizhauses eine Druckluftversorgung errichtet. Diese Druckluftversorgung besteht aus zwei Schraubenkompressoren vom Fabrikat Kaeser mit der Typenbezeichnung SM16T mit einem max. Betriebsüberdruck von 10 bar. Zusätzlich verfügt die Anlage über einen Windkessel, mit einem Inhalt von 1.000 l. Diese Anlage ist aufgrund des Druckinhaltsproduktes auch entsprechend überwachungspflichtig.   

Das hydraulische System der Heizungsanlage wurde entsprechend der ÖNORM EN 12828 gegen unzulässigen Druckanstieg abgesichert.   

Zu b) Biomassefeuerung (Brennstoff naturbelassenes Hackgut)  

Die gegenständliche Heizungsanlage wurde als geschlossene Warmwasserpumpenzentralheizung ausgeführt. Die Kesselanlage wird mit einer maximalen Betriebstemperatur von 95° C betrieben. Der Betriebsdruck der Anlage wird maximal 3 bar betragen. Als Wärmeerzeuger für diese Heizungsanlage wurden im dafür vorgesehenen Heizraum zwei Festbrennstoffkessel vom Fabrikat Fröling, Type Turbomat 320 und Turbomat 220 mit einer Nennwärmeleistung von 320 kW und von 220 kW, aufgestellt. Die Befeuerung der Heizkessel erfolgt mit naturbelassenem Hackgut. Die Brennstoffversorgung erfolgt vollautomatisch aus den angrenzenden Hackgutlagern.  

Die Befüllung dieser Hackgutlager erfolgt über je eine Abwurföffnung. Die Abwurföffnungen wurden mit einem begehbaren Gitterrost abgesichert. Das Hackgut wird aus dem Hackgutlager über ein Bodenrührwerk der Austragschnecke zugeführt und gelangt in weiterer Folge in den Heizraum. Über eine Rückbrandschutzeinrichtung (RSE) gelangt das in den Heizkessel. Als weitere sicherheitstechnische Einrichtungen nach der TRVB 118 H, Ausgabe 2016, wurde eine selbsttätige Löscheinrichtung (SLE) und einer händischen Löscheinrichtung (HLE) vorgesehen. Die Abgasführung der Heizkessel erfolgt jeweils durch einen Schornstein über Dach.   

Das hydraulische System der Heizungsanlagen wird entsprechend der ÖNORM EN 12828 gegen unzulässigen Druckanstieg abgesichert.  

Zu c) ölbefeuerte Heizungsanlage  

Als Wärmeerzeuger für die Ölheizungsanlage wurde im Kesselraum ein Zentralheizungskessel, Fab. Viessmann, Type Paromat Triplex 720 mit einer Nennheizleistung von 720 kW aufgestellt. Die Befeuerung des Heizkessels soll mit Heizöl Extra Leicht erfolgen. Die Abgasführung des Kessels wird durch einen eigenen Kamin über Dach erfolgen. Die Anlage wird mit einer Vorlauftemperatur von ca. 95°C bei einem Betriebsdruck von 3 bar betrieben. Das hydraulische System der Heizungsanlage soll entsprechend der ÖNORM EN 12828 gegen unzulässigen Druckanstieg abgesichert werden.   

Für die Ölversorgung wurde im dafür vorgesehenen Tankraum ein Kunststofflagerbehälter, Fab. Schütz mit einem Füllinhalt von 1.000 l aufgestellt. Bei diesem Lagerbehälter handelt es sich um einen zweiwandigen Tank mit einer Innenblase aus PE und einem Stahlblechmantel. Der Aufstellungsraum des Öllagerbehälters wurde als öldichte Wanne ausgeführt, die den gesamten Füllinhalt (1000 l) aufnehmen kann.  

Die Wanne wird mit einem Sensor und einem Leckagenmelder vom Fabrikat AFRISO mit der Typenbezeichnung OM 1 ständig überwacht. Dieser Melder soll auch in das zentrale Leitsystem der Heizungsanlage eingebunden werden. Bei Alarm wird eine Verständigung über eine GSM-Schnittstelle an den Betreiber übermittelt.  

Die Befüllung des Lagerbehälters erfolgt über eine Füllstelle direkt am Lagerbehälter durch die Zugangstür zum Lagerraum. Als Überfüllsicherung ist ein Grenzwertgeber vorgesehen. Der Grenzwertgeberanschluss befindet sich direkt bei der Füllstelle. Die Ölversorgungsleitung zum Brenner wird als Einstrangleitung hergestellt. Ein Magnetventil wird im Tankraum an der höchsten Stelle in der Leitung vorgesehen.   

Futterversorgung und Explosionsschutz:  

Für die automatische Futterversorgung kommt ein System Flex-Auger mit Spiralförderung zum Einsatz. Es handelt sich dabei um ein Transportsystem, das das Futter von einer zentralen Stelle (Futtermittelsilo) zu den Ställen transportiert. Nach der Verwiegung wird das Futter auf die im Stall befindlichen Futterbehälter der Pfannenfütterung gefördert.  Insgesamt werden beim gegenständlichen Betrieb elf (11) Stück Silos (für je 12 - 20 Tonnen) verwendet. Die Silos sind entweder aus Metall (Typen Roxell 0905) oder aus Polyester (Typen Zikmaier) ausgeführt. Die Futterlagerung erfolgt in den Vorratssilos direkt bei den jeweiligen Stallgebäuden.  

Die Silos werden mittels LKW des Futterlieferanten mit Fertigfutter gefüllt. Für Befüllvorgänge sind die Silos mit Entlüftungsrohren ausgestattet, wobei der aufgewirbelte Staub in Staubsäcken aufgefangen wird (kein Staub außerhalb). Für die Silos mit Mastgeflügelfutter liegt ein Explosionsschutzkonzept der FireX Greßlehner GmbH vom 24.01.2025 mit der Dokument Nr. T25012_01_00_EXK vor.  

Daraus ist ersichtlich, dass folgende EX-Zonen evaluiert wurden:  
• Zone 22: In den Silos • Keine Zone im Schneckenförderer, da aufgrund der Geschwindigkeit der Förderung < 1 m/s und der Futterqualität kein Abrieb entstehen kann.   

Temporär bei den Befüllvorgängen:   

• Zone 22: In den Staubsammelsäcken 

• Keine Zonen außerhalb der Staubsammelsäcke: Diese befinden sich im Freien. Diese Staubsammelsäcke 
   sind technisch dicht; entsprechend den organisatorischen Anweisungen werden Staubablagerungen 
   außerhalb der Staubsammelsäcke mittels Reinigungsplan hintangehalten.  

Gemäß dem vorliegenden Explosionsschutzdokument wird kein konstruktiver Explosionsschutz ausgeführt, da dieser nicht erforderlich ist, weil mit den primären und sekundären Explosionsschutzmaßnahmen das Auslangen gefunden wird.  

Luftbefeuchtung:  

Die Ställe 1-4, 7 und 8 sind mit einer Hochdruck-Luftbefeuchtungsanlage ausgestattet. Konditionierung und Reinigung der Stallluft erfolgt durch eine staubbindende Hochdruckdüsenanlage. Der Anschluss befindet sich im Technikraum mittels Filterund Druckregelstrecke bestehend aus Druckminderer, Wasserzähler, Magnetventil bzw. Dosieranlage.    

Die Zerstäubung erfolgt über Hochdruckdüsen, welche längsseitig und mittig im Stall verlaufen. Der Druck wird durch den Kompressor im Technikraum gehalten.  

Zur Vermeidung von Legionellen im Besprühsystem ist eine Zudosieranlage in die Anlage eingebaut. Dabei muss zur Vermeidung der Legionellengefahr während der gesamten Betriebszeit ein entsprechendes Wasserdesinfektionsmittel zudosiert werden. Nach einer längeren Stehzeit der Anlage soll das komplette System vor Inbetriebnahme gespült werden. Die Anlage für die Zudosierung soll jeweils außerhalb des jeweiligen Stalles eingebaut.  

Die Ställe 01, 02, 03, 04, 07 und 08 werden jeweils mechanisch entlüftet. Dabei soll 

die Abluft mechanisch über die Wand bzw. den First abgeleitet werden. Die 

Zuluftnachströmung erfolgt statisch über entsprechende Zuluftklappen.   

Die weiteren technischen Einzelheiten sind dem Einreichprojekt zu entnehmen. 

Wasserbautechnische Beschreibung: 

Gegenstand der Verhandlung ist das Ansuchen der Martin Hirschhofer GmbH um Änderung der bestehenden IPPC-Anlage nach dem NÖ IPPC-Anlagen und BetriebeGesetz (NÖ IBG) für die Haltung von insgesamt 287.531 Stück Geflügel im Standort 2565 Neuhaus, Triestingtal, Schwarzensee 10, Grst.Nr. 311/1, KG Schwarzensee, Gemeinde Weißenbach an der Triesting. Durch Stallumwidmungen und Abbruch bestehender Objekte und Neuerrichtung von neuen Ställen soll der Bestand so erweitert werden, dass insgesamt 287.531 Stück Geflügel am genannten Standort gehalten werden.  

Folgende wasserbautechnischen Thematiken sind dem Projekt zu entnehmen:  

• Nutzwasserbrunnen 

• Mistlagerstätte 

• Waschwasser + Desinfektion 

• Oberflächenentwässerung 

Wasserversorgung allgemein:  

Die Objekte 1 bis 3 bzw. 7 und 8 sowie das Wohnhaus werden zentral durch eine Brunnenanlage mit Trinkwasser versorgt. Die Wasseraufbereitung und Verteilung erfolgt im Technikraum. Das Wasser gelangt vom Brunnen in den Windkessel im Technikraum und wird in weiterer Folge enthärtet und mit freiem Auslauf in den Vorhaltebehälter eingeleitet. Eine Drucksteigerungsanlage transportiert das Trinkwasser zum Verteiler. Für jede Stallung ist ein absperrbarer Abgang am Trinkwasserverteiler errichtet. Über erdverlegte Leitungen wird das Trinkwasser zu den Verbrauchsstellen geleitet. Im Technikraum der Ställe ist eine Wasserzähler- und Filterstrecke ausgeführt.  

Trinkwasser in den Ställen:  

Alle Ställe sind mit Tränkeanlagen und Luftbefeuchtungsanlagen ausgestattet. 

Gemäß vorliegenden Projektunterlagen wird die Tränkanlage (Nippelstangentränke mit Auffangschalen) vom eigenen Brunnen gespeist. Bei Stromausfall wird automatisch ein Notstromaggregat zugeschaltet, welches die Wasserversorgung sichert. Nur bei Trockenheit ist eine zusätzliche Versorgung der Ortswasserleitung erforderlich.  

Brunnenanlage:  

Die Trinkwasseranlage wird aus zwei Brunnenanlagen gespeist. 

Unterwasserpumpen saugen das Wasser aus dem Brunnen an und fördern es zur Druckhalteanlage im Technikraum. Die Verbraucherstellen werden mittels Druckleitungen über einen Verteiler im Technikraum versorgt. Das Brunnenvolumen beläuft sich auf ca. 60-80 m³ pro Tag. Gemäß heutigen Informationen sind die bestehenden Bohrbrunnen zirka 50 m tief abgeteuft.  

Brunnenanlagen: 

Brunnen 1 


Brunnen 2 

Pumpeneinbautiefe: 

GOK-75 m 


GOK-52 m 

Pumpe: Fabrikat/Type:

 Grundfoss / SP 3A-25 

Grundfoss / SP 3A-25 

Nennförderstrom: 

3 m³/h 



3 m³/h 

Der Wasserbedarf beläuft sich auf 140 Liter pro 1.000 Tiere. Bei durchschnittlich 7 Mastdurchgängen von je 35 Tagen ergibt sich eine maximale Belegung der Ställe von 245 Tagen im Jahr. Durch den Verfang reduziert sich die Stückzahl auf den gesamten Mastdurchgang. Durchschnittliche Tage pro Mastdurchgang (Durchschnitt aus Vorfang und Leerfang) von 32,5 Tagen x 7 Durchgänge x 258.590 Stück x 0,14 Liter = 8.236.091,5 Liter pro Jahr – das entspricht durchschnittlich ca. 8.236 m³ Trinkwasser im Jahr.  

Dünger Lagerraumberechnung:  

Gemäß den Projektunterlagen ergibt sich für die ca. 193.000 Stück pro Jahr ein Volumen von ca. 1.158 m³. Die Lagerung erfolgt im überdachten Bestand (ca. 442 m² mit einer Stapelhöhe von durchschnittlich 3 m). In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen des ASV für Agrartechnik verwiesen.  

Gemäß den Informationen bei der Verhandlung werden die Böden in den Hallen flüssigkeitsdicht und medienbeständig ausgeführt. Aufgrund der Überdachung und Ausführung der Mistlagerstätte wird das Zufließen von Niederschlagswässern vermieden.  

Die Stallungen werden als Bodenhaltungsställe betrieben. Die Entmistung erfolgt nach jedem Mastdurchgang und der anfallende Festmist wird in einem befestigten, eingehausten Lager nördlich von Stall 7 zwischengelagert.  

Waschwasser und Desinfektion:  

Je Waschgang fallen pro Stall bis zu ca. 6.000 Liter an Waschwasser an. Die Desinfektion der Stallungen wird nach jedem Mastdurchgang durchgeführt. Gemäß Information des Projektanten wird das Waschwasser in den Ställen zu Sammel-Abläufen geführt und von dort in Schmutzwassertanks mit je 6.500 Liter zwischengelagert.  Gemäß Projektunterlagen gibt es für den Stall 1 zwei Schmutzwassertanks und für die Ställe 2 und 3 ebenfalls zwei Tanks. Die Ställe 4 und 8 sind direkt an die Güllegruben angeschlossen. Für den Stall 7 ist ein Schmutzwassertank vorgesehen. 

Mittels Vakuumfass wird von dort das Schmutzwasser in die 2 bestehenden Güllegruben (V = 2 x 200 m³) überführt.  

Das Schmutzwasser samt den anfallenden Waschwässern und dem bei der Desinfektion verwendeten Mittel wird gemäß vorliegenden Projektunterlagen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen sachgerecht ausgebracht. Nach telefonischer Rücksprache mit dem ASV für Chemie am 07.12.2023 gibt es diesbezüglich keine Bedenken, da die Wirkstoffe biologisch abbaubar sind.  

Niederschlagsentwässerung:  

Gemäß Information des Projektanten werden sämtliche anfallende Niederschlagswässer auf Eigengrund zur Versickerung gebracht. Gemäß heutiger Auskunft werden die Niederschlagswässer flächig zur Versickerung gebracht. Dies betrifft sowohl die Dachwässer als auch die Verkehrsflächen. Die Verkehrsflächen sind nur teilweise befestigt.  

Nähere Details und technische Einzelheiten sind den entsprechenden Projektunterlagen zu entnehmen.  

Beim Lokalaugenschein wurden speziell die beiden Nutzwasserbrunnen besichtigt. 

Beide Brunnenanlagen sind mind. 30 cm über Gelände hochgezogen, augenscheinlich gut abgedichtet und mit einem versperrbaren, tagwasserdichten Deckel ausgestattet. Bei einer Brunnenabdeckung fehlte am Tag der Verhandlung ein Absperrschloss. Dies wird gemäß Auskunft nachgerüstet.  

Soweit beim Lokalaugenschein ersichtlich, passen die Projektunterlagen mit den vorhandenen Gegebenheiten gut überein.  

Beschreibung Agrartechnik: 

In den folgenden Abbildungen sind die genehmigten bzw. die projektierten Tierbestände bzw. der Lageplan der Stallungen dargestellt (Abbildung 1, Abbildung 2). Auf die Gesamtkapazität von 287.531 wird in den anschließenden BVT Schlussfolgerungen Bezug genommen.  

[image: image1.png]Stallnr. | Bestand seit | Tierbestand errechnet
Stall 1 2013 60.000 IPPC Neu / baurechtich Bestand
Stall 2 2008 60.000 IPPC Neu / baurechtich Bestand
Stall 3 199672002 54716 IPPC Bestand / baurechtich Bestand
Stal e 1971 1952 IPPC Bestand / baurechtich Bestand
- geplanter Abbruch
Stall 5 1968 21120 IPPC Bestand / baurechtich Bestand
- geplanter Abbruch
Stall6 1969 19580 IPPC Bestand / baurechtich Bestand
- geplanter Abbruch
Stall 7 1992 26051 IPPC Bestand / baurechtich Bestand
Stallg 1974 Rinderstall IPPC Neu / baurechtich Bestand
(Rinderstal)

Zwischensumme 260991 Stick Bestand
456 abz 60.224 ‘abziglich Abbruchstalle
Nutzungsanderung 2291 10.340 IPPC Neu/ baurechtich
Stallg u.Zubau Nutzungsanderung v. Rinder- auf
Masthahnerstall und Zubau
Swl3 | Vergioserung 2291 6.600 IPPC Neu/ baurechtich Neu
Sll7 | Vergioteng | KEINE Erweiterung d IPPC Neu ! baurechtich Neu
Tierbestandes
Swll4 | Einreichung 229169824 IPPC Neu baurechtich Neu
Neubau
267531





[image: image2.png]Abbildung 1: Genehmigte Bestande / projektierter Tierbestand; Auszug aus den Projektunterlagen




[image: image3.png]Abbildung 2: Lageplan Stallungen; Auszug aus den Projektunterlagen




Die jeweiligen detaillierten technischen Beschreibungen der einzelnen Stallungen können aus der Projektbeschreibung entnommen werden (Punkt 5 Technische Ausstattung). Die Futterlagerung erfolgt in 11 Vorratssilos (12-20 to Lagerkapazität) direkt bei den bestehenden sowie den neu geplanten Stallgebäuden. Die Pfannenfütterung ist in Linien gleichmäßig über die Stallfläche aufgeteilt. Der Antrieb jeder Linie erfolgt über einen Getriebemotor. Pro Linie werden die Futterschalen montiert. Die Fütterung erfolgt in 3 Phasen (Vor-, Mittel- und Hauptmast)  

Die Tränkanlage (Nippelstangentränke mit Auffangschalen) ist gleichmäßig über die Stallfläche verteilt. Das Wasser wird aus dem eigenen Brunnen entnommen. Bei Stromausfall wird automatisch durch ein Notstromaggregat die Wasserversorgung gewährleistet. Nur bei einzelnen Trockenheitsereignissen ist eine zusätzliche Versorgung über die Ortswasserleitung erforderlich. Es wird ca. von 140 l pro 1000 Tiere an Wasserverbrauch pro Tag ausgegangen. Bei ø 8 Mastdurchgängen von je 35 Tagen ergibt sich eine maximale Belegung der Ställe von 280 Tage im Jahr. Es wird auch ein Vorfang durchgeführt, was die durchschnittliche Stückzahl im 

Mastdurchgang reduziert.  

„(Durchschnittliche Tage pro Mastdurchgang (Durchschnitt aus Vorfang und Leerfang) von 32,5 Tagen x 8 Durchgänge x 287.531 Stück x 0,14 Liter = 10.466.128,4 Liter/Jahr = ø 10.466 m³ Trinkwasserverbrauch im Jahr)“. Das Brunnenvolumen beläuft sich im Durchschnitt auf ca. 60-80 m³ Wasser pro Tag.  

Der anfallende Dünger wird im überdachten Bestand gelagert. Der berechnete Lagerraumbedarf für 6 Monate verpflichtete Lagerzeit beträgt 1.323m2.  

Die bestehende Heizanlage mit 1000 kW Vorschubrostfeuerung wird mit einer mechanischen Austrags - und Fördereinrichtung (Schubstangenaustragung) betrieben. Zur Betriebs- und Ausfallsicherheit der Heizung sind zusätzlich noch zwei 

Heizkessel in einem eigenen Heizraum untergebracht (220 kW und 320 kW Leistung). Diese werden bei Ausfall oder Wartung der Hauptheizanlage zugeschaltet.  

Ad 1) Überprüfung der BVT-Schlussfolgerungen / agrartechnische 

Stellungnahme 

Umweltmanagementsystem  

Durch den Betreiber werden zusammengefasst folgende Maßnahmen im Betriebsablauf durchgeführt: 
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BVT 2: Gute fachliche Praxis  

Die BVT 2 beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung der Umweltauswirkungen und zur Verbesserung der allgemeinen Umweltleistung. Die geforderten / laut Unterlagen geplanten Maßnahmen sind tabellarisch zusammengefasst.    
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BVT erfüllt: Ja.  

BVT 2a (Geeignete Standortwahl):  

Alle Stallungen wurden an einem Standort verwirklicht; dadurch ergeben sich kurze Transportwege. Die Stallungen befinden sich in einer günstigen Lage in der Widmung Grünland Land- und Forstwirtschaft mit Abständen zu den nächstgelegenen Wohngebieten.   

 [image: image6.png]Abbildung 3: Lageplan, entnommen aus den Projektunterlagen




BVT erfüllt: Ja. 

BVT 3 (Verminderung ausgeschiedener N) und 24 (Überwachung):  

Entsprechend des UBA (2023)1 ergibt sich pro Tierplatz ein Wert von 0,2 - 0,6 kg/TP/a als BVT-assoziierter gesamter ausgeschiedener Stickstoff.   

Die vorgelegte Berechnung erfolgte auf Basis der Methode BVT 24b (für die Genehmigung): 
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BVT erfüllt: Ja.  

BVT 4 (Verminderung ausgeschiedener P2O5) und 24 (Überwachung):  

Entsprechend den Berechnungsempfehlungen des UBA (2023)2 ergibt sich pro Tierplatz von 0,05 - 0,25 kg/TP/a als BVT-assoziierter gesamter ausgeschiedenen P2O5. Lt. Futtermittelzusammensetzung weist das Futtermittel zugesetzte Enzyme (6-Phytase) zur Reduktion des P-Gehalts auf.   

Die vorgelegte Berechnung erfolgte auf Basis der Methode BVT 24b (für Genehmigung).  
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BVT erfüllt: Ja.  

BVT 11 (Verminderung Staubemissionen) und 27 (Überwachung):  

Die vorgelegten Berechnungen hinsichtlich Staubemissionen wurden entsprechend des „Leitfaden zur Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen Intensivtierhaltung“ auf Basis der angeführten VDI-Daten berechnet. Als Minderungsmaßnahmen werden der Einsatz von entstaubter Einstreu, ad-libitum Fütterung mit pelletierten Fertigfutter und Wasservernebelung im Stall angeführt.   

[image: image9.png]Berechnungsgrundiage: durchschnitticher Tierbestand
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BVT 12 (Vermeidung von Geruchsemissionen - Beschwerden) und 26 

(Überwachung)  

Lt. BVT 12 ist die Erstellung eines Geruchsmanagementplans nur dann erforderlich, wenn Geruchsbelästigungen zu erwarten sind und/oder nachgewiesen wurden. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde eine Ausbreitungsmodellierung vorgelegt. Im Modell wurden die jeweiligen Quellen (Abluftkamine mit jeweiliger Höhe, Tunnellüftungen, Außenscharräume) mit den jeweiligen Emissionsfrachten (laut VDI-Richtlinie 3894) berücksichtigt. Die Ergebnisse sind als Geruchsstundenhäufigkeiten (Isolinien, Punktauswertungen) dargestellt.    

[image: image10.png]Abbildung 4: Auswertung Isolinien, Punktauswertung in % der Jahresgeruchsstunden, entnommen

aus den Projektunterlagen




Die Ergebnisse der Jahresgeruchsstunden beim süd-westlich gelegenen BaulandWohngebiet (Neuhaus) liegen größtenteils unter der in der TA-Luft3 angeführten Irrelevanzgrenze von 2% der Jahresgeruchsstunden und können darum als nicht erheblich eingestuft werden.   

Das nördlich gelegene Bauland (Schwarzensee; Widmung Bauland Agrar) weist Jahresgeruchsstunden von bis zu 4,7 % (gewichtet) auf. In der TA-Luft4 wird für Bauland Wohngebiete als Grenze für die unzumutbare Belästigung ein Grenzwert von 10% der Jahresgeruchsstunden angegeben.   
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Zum westlich gelegenen Hof (Schwarzensee 12) wurde im UVP-Feststellungsbescheid vom 30.Oktober 2018 vom umweltmedizinischen Sachverständigen keine unzumutbare Belästigung festgestellt, da selbst Tierhaltung betrieben wird bzw. auch Wohngebäude im Außenbereich (vorliegende Widmung Grünland Land- und Forstwirtschaft) im Generellen deutlich höhere Grenzen aufweisen. In den Erhebungen des UVP-Feststellungsbescheids wird angeführt, dass zur fachlichen Beurteilung der Emissionen/Immissionen ein Tierbestand von 280.000 Mastplätzen zugrunde gelegt wurde.   

„Das ggst. Gehöft liegt in Einzellage im Außenbereich, gewidmet als Grünland Land/Forstwirtschaft, der Bewirtschafter ist u.a. selbst im Bereich der Tierzucht landwirtschaftlich tätig (Rinder). Aus seiner eigenen Tätigkeit ergeben sich Geruchshäufigkeiten von bis zu 99 % JGS im Bereich des Innenhofes. Die Mitberücksichtigung der ausschließlich selbst verursachten Tierhaltungsgerüchen welche „nahezu durchgehend“ z.B. im Innenhof auftreten ist aus medizinischer Sicht kaum möglich, wären sie doch für sich allein genommen bereits als erhebliche Belästigung zu werten.“  

Die Erhöhung zum aktuellen eingereichten Projekt beträgt gerundet 2,69% (Emission) und kann sich dadurch in der Immission im Wesentlichen nur unerheblich auswirken.  

BVT erfüllt: Ja.  

BVT 13 (Verminderung von Geruchsemissionen – Techniken)  

Geruchsimmissionen werden durch angemessenen Abstand zu sensitiven Gebieten ausreichend reduziert. Technisch werden höhenverstellbare/anpassbare Futter- und Tränkelinien für eine Trockenhaltung der Einstreu bzw. eine Stallkühlung durch Wasservernebelung eingesetzt. Eine hohe Abluftgeschwindigkeit in entsprechender Höhe gewährleistet die Durchmischung der Abluft mit der Außenluft 
BVT erfüllt: Ja.  

BVT 14, 16, 17, 21 und 22 (Verminderung, Überwachung NH3 Emissionen aus 

Wirtschaftsdüngerlagerung):  

Die Mistlagerung erfolgt in einer eingehausten Lagerfläche.  
BVT erfüllt: Ja.  

BVT 23 (NH3 Emissionen aus dem gesamten Produktionsprozess)  

Ammoniakemissionen werden laut dem Leitfaden zur Umsetzung der BVT Schlussfolgerungen Intensivtierhaltung5: berechnet. Bei der Ausbringung wurde 25% der berechneten Ammoniakemissionen angenommen, da laut Planungsunterlagen 75% thermisch verwertet werden.   

Stall: 




5.404 kg/a 

Wirtschaftsdüngerlagerung:

 816 kg/a 

Ausbringung: 



3.347 kg/a 

Es ergeben sich damit 0,03 kg/TP/a bezogen auf die max. genehmigte Tierplatzzahl.  

BVT erfüllt: Ja.  
BVT 25 (Überwachung der NH3 Emissionen in die Luft)  

Die Ammoniakemissionen aus dem Produktionsprozess werden mittels Emissionsfaktoren geschätzt.   

BVT erfüllt: Ja. 

 [image: image12.png]5 UBA (2023): Leitfaden zur Umsetzung der BVT Schiussfolgerungen Intensiviierhaltung. Wien




BVT 26 (Überwachung der Geruchsemissionen)  

Stallemissionen nach VDI   

Stall: 
74,7 MGE/h 

BVT 27 (Überwachung der Staubemissionen)  

Stallemissionen laut Leitfaden zur Umsetzung der BVT Schlussfolgerungen Intensivtierhaltung  

Stall: 5.211 kg/Jahr 

BVT 28 (Überwachung der Geruchs-, Staub-, NH3 Emissionen aus Abluftreinigungsanlagen):  

Es besteht kein Abluftreinigungssystem.  

BVT 32 (Verminderung NH3 Emissionen in die Luft aus Masthühnerställen)  

Die Lüftungssteuerung erfolgt über einen zentralen Steuerungscomputer und es wird ein (nicht tropfendes) Tränkesystem (höhenverstellbare Nipppeltränken mit Auffangschalen).   
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BVT erfüllt: Ja. 

Ad 2) Festlegung der Grenzwerte   

Aus fachlicher Sicht bestehen auch im Rahmen der jährlichen Überwachung der Emissionen (BVT 24) bei Einhaltung der nachfolgenden Auflagenpunkte keine Bedenken. Die Grenzwerte (Bandbreite angegeben) sind aus den BAT-Dokumenten (EIPPCB 2017) entnommen.   

1) bei Ammoniakemissionen aus den Ställen in die Luft ist ein Grenzwert von max. 0,08 kg/Tierplatz/Jahr einzuhalten. Die Berechnung erfolgt vorrangig durch Schätzung anhand von Emissionsfaktoren.   

2) Bezüglich des gesamten ausgeschiedenen Stickstoffs ist ein Grenzwert von 0,6 kg/Tierplatz/Jahr einzuhalten. Die Berechnung erfolgt vorrangig durch eine Massenbilanz auf Grundlage von Futteraufnahme, Rohproteingehalt des Futters und Tierleistung.  

3) Hinsichtlich des gesamten ausgeschiedenen Phosphors (P2O5) ist ein Grenzwert von 0,25 kg/Tierplatz/Jahr einzuhalten. Die Berechnung erfolgt vorrangig durch eine Massenbilanz auf Grundlage von Futteraufnahme, Phosphorgehalt des Futters und Tierleistung.  

Ascheausbringung  

Im vorliegenden Fall wurde festgestellt, dass auch Asche aus der Heizanlage (Heizmaterial Hackschnitzel/Hühnermist) auf die eigenen Flächen aufgebracht werden soll. Dazu ist auf den § 16 des Bodenschutzgesetzes (Voraussetzungen für die Aufbringung von sonstigen Materialien) zu verweisen:   

„Die Auf- oder Einbringung von sonstigen Materialien auf den Boden ist nur zum Zweck der Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit oder Bodengesundheit oder landwirtschaftlichen Nützlichkeit zulässig.  

[…]  

Der Liegenschaftseigentümer hat Maßnahmen gemäß Abs. 1 bei der Behörde spätestens drei Monate vor deren Beginn anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen anzuschließen, aus denen der Zweck, die Art und der Umfang des Vorhabens und Maßnahmen zur Qualitätssicherung (Qualitätsnachweise) bei der Umsetzung hervorgehen.“  

Laut Düngemittelverordnung dürfen im Allgemeinen nur Produkte in Verkehr gebracht werden, wenn diese „bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine Gefahr für die Bodenfruchtbarkeit, die pflanzliche, tierische und menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen“. Dementsprechend sind für den Einsatz als Düngemittel gesetzliche Grenzwerte festgelegt.   
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Abbildung 5: Grenzwerte laut Dingemittelverordnung

n Dingerite, Bogernstcen oo

1L Grenzwerte
1. Schwermetalle
Schwermetall | Einhelt Grenzwert
Dingemitel *, Mineralische | Kultursubstrate
Bodenhilfs-stoffe, | Dingemittel mit
Pflanzenhilfsmittel | mehr als 5% P,05
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Nickel ma/kg 00 100 70
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Quecksilber | mg/kg 1 1 05

™
Vanadum | mg/kg E 1500 -

™
Arsen ma/kg a0 a0 a0

™

* ausgenommen mineralische Dangemittel mit mehr als 5 % P05

Abbildung 6: Grenzwerte laut Dangemittelverordnung
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Abbildung 7: Grenzwerte laut Dungemittelverordnung

4. Fremd- und Ballaststoffe
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Kunststoff > 2 mm. 0,1 Mass.-%
Metall > 2 mm 0,2 Mass.-%
Glas > 2 mm 0,2 Mass.-%

Abbildung 8: Grenzwerte laut Diingemittelverordnung





Die Beschreibung der Probennahme und Analysemethoden ist im 3. Abschnitt der Verordnung bzw. im Anhang 3 beschrieben:  

„Probenahme für Biogasgülle sowie lose Kultursubstrate und Bodenhilfsstoffe:  

Allgemeines  

Bei der Probenahme ist jedwede Beeinflussung des zu beprobenden Produktes und der Einzel- bzw. Endproben zu vermeiden; es sind die für den jeweiligen Betrieb geltenden Arbeitsschutz- und Betriebsanweisungen zu beachten.  

Das Probenahmeverfahren ist in ausreichend kurzer Zeit so durchzuführen, dass eine Änderung der Eigenschaften des gelieferten Produktes oder der Proben vermieden wird.  

Während der Probenahme sind alle Einzelproben so aufzubewahren, dass ihre Eigenschaften erhalten bleiben.  

Probenahmegeräte  

Die Geräte zur Entnahme und Bildung von Proben müssen aus einem Material bestehen, das die qualitative Beschaffenheit der Proben nicht beeinflusst. Zur Entnahme und Bildung der Proben sind insbesondere Probenstecher, Schaufeln, bei flüssigen Produkten Stechheber und Schöpfbecher und zur Probenahme aus bewegten Produkten mechanische Vorrichtungen zu verwenden. Für die Probenahme zur Untersuchung auf hygienische Parameter ist eine Sekundärkontamination soweit als möglich zu vermeiden.  

Umfang der beprobten Partie  

Ist eine Partie so groß oder so gelagert, dass ihr nicht an jeder Stelle Einzelproben entnommen werden können, so gilt für die Probenahme nur der Teil als Partie, dem die Einzelproben entnommen worden sind“  

Die notwendigen Untersuchungen bzw. Methoden zur Einhaltung der Düngemittelverordnung sollten mit dem Labor (z.B. der AGES) abgestimmt werden.  

Ad 4) Der Hauptanteil an THG-Emissionen innerhalb des Landwirtschaftssektors machen Methan Emissionen aus. Laut den nationalen Emissionsinventuren (z.B. Deutschland und Österreich) gehen ¾ des Methans auf die Rinderhaltung zurück. Aus dem Wirtschaftsdüngermanagement stammen ca. 19 % (Deutschland) des Methans und hier wiederum größtenteils von Rindern und Schweinen. Emissionen aus der Geflügelhaltung werden dabei als untergeordnet angesehen. 6  

Elektrotechnische Beschreibung: 

Allgemeines  

Das gegenständliche Projekt umfasst folgende Objekte:  

• (bestehender) Stall 1  

• (bestehender) Stall 2  

• (neuer) Zubau zu Stall 3  

• (neuer) Stall 4  

• (bestehender) Raum „Notstrom/Elektro-Technik“ bei Stall 5  

• (bestehender) Zubau zu Stall 7  

• (bestehender) Stall 8  

• Umbau Heizungsgebäude  

Stall 5 mit Ausnahme des Raumes „Notstrom/Elektro-Technik“ sowie Stall 6 werden  abgebrochen.  

Es ist keine Trafostation vom gegenständlichen Projekt umfasst.   

Folgende Projektsunterlagen liegen der elektrotechnischen Beurteilung zugrunde:  

• „EP00 Lageplan mit Orthofoto“, 07.03.2025  

• „Stallgebäude – Stall 1 und Stall 2“, 08.10.2024  

• „Stallgebäude – Stall 3“, 08.10.2024  

• „Stallgebäude – Stall 7 u. 8“, 08.10.2024  

• „Stallgebäude – Neubau Stall 4 Grundriss, Schnitt“, 08.10.2024  

• „EP04-01 Notstrom Grundriss, Schnitt“, 07.03.2025  

• „Technische Beschreibung Elektrotechnik“, 14.10.2024  

• „Zusatz zur IPPC-Beschreibung Hirschhofer Elektrotechnik“, 19.02.2025  

• „TECHNISCHE BESCHREIBUNG SICHERHEITSSTROMVERSORGUNG  

NETZERSATZANLAGE […]“ (5 Seiten, ohne Datum)  

• „Anlagenbeschreibung, Erdungs- und Blitzschutzanlage“, 30.07.2024  

• „ENERGIEVERTEILUNG Allgemein, LAGEPLAN“, 14.10.2024  

• „ENERGIEVERTEILUNG Allgemein, SCHEMA“, 14.10.2024  

• „Explosionsschutzkonzept […] Silos Mastgeflügelfutter“, 24.01.2025  

Allgemeine elektrische Niederspannungsanlagen  

Die elektrische Energieversorgung für die gegenständlichen Anlagen erfolgt aus dem Netz der zuständigen Verteilernetzbetreiberin Netz Niederösterreich GmbH. Der Niederspannungshauptverteiler befindet sich im Raum „Notstrom/Elektro-Technik“ bei Stall 5. Es wird geprüft und sichergetellt, dass dieser Raum folgendermaßen ausgeführt und dauerhaft erhalten wird:  

• unmittelbarer Zugang vom Freien  

• Ausstattung mit entsprechender Lüftung  

• genau eine Türe, welche in Fluchtrichtung aufschlägt  

• Ausbildung der Versperrvorrichtung der Türe derart, dass das Verlassen des  

   Raumes ohne Hilfsmittel (insbesondere ohne Schlüssel) jederzeit möglich ist  

• Kennzeichnung der Türe an der Außenseite mit Warnhinweis „Warnung vor  

   gefährlicher elektrischer Spannung“ („Blitzpfeil“)  

• kein Vorhandensein von solchen Leitungen und Einrichtungen, die für den Betrieb der elektrischen Anlagen nicht erforderlich sind Der Raum „Notstrom/Elektro-Technik“ gilt als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte und wird gegen den Zugang Unbefugter versperrt gehalten.  

Vom Niederspannungshauptverteiler erfolgt die Verteilung der elektrischen Energie mit erdverlegten Niederspannungskabelleitungen zu Unterverteilern, welche in den anderen Objekten untergebracht sind.  

Für die Allgemeinen elektrischen Niederspannungsanlagen wird Nullung als Fehlerschutz-Maßnahme ausgeführt. Weiters wird FI-Zusatzschutz ausgeführt.  

Die Allgemeinen elektrischen Niederspannungsanlagen werden für folgende Objekte insbesondere gemäß OVE E 8101 + OVE E 8101/AC1 ausgeführt:  

• (neuer) Zubau zu Stall 3  

• (neuer) Stall 4  

• Umbau Heizungsgebäude  

Die Allgemeinen elektrischen Niederspannungsanlagen sind bzw. werden für folgende Objekte insbesondere gemäß den jeweils zutreffenden Teilen von ÖVE-EN  1 und ÖVE/ÖNORM E 8001 ausgeführt:  

• (bestehender) Stall 1  

• (bestehender) Stall 2  

• (bestehender) Raum „Notstrom/Elektro-Technik“ bei Stall 5  

• (bestehender) Zubau zu Stall 7  

• (bestehender) Stall 8  

Die Verlegung der neuen elektrischen Niederspannungskabelleitungen erfolgt gemäß 

OVE E 8120.  

Die außerhalb der abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten aufgestellten Verteilerschränke bzw. Schaltschränke u.dgl. werden jeweils mit einem deutlich sichtbaren Warnhinweis „Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung“ („Blitzpfeil“) ausgestattet, welcher jeweils dauerhaft erhalten wird. Diese Verteilerschränke bzw. Schaltschränke u.dgl. werden gegen den Zugriff Unbefugter gesichert.  

Die Projektsunterlagen beinhalten das „Explosionsschutzkonzept […] Silos Mastgeflügelfutter“ vom 24.01.2025. Die elektrotechnischen Maßnahmen aus dem endgültigen Explosionsschutzdkoment werden ordnungsgemäß umgesetzt.  

Für allfällige explosionsschutztechnisch relevante Batterieanlagen und allfällige explosionsschutztechnisch relevante Batterieladestellen für Flurförderfahrzeuge, Reinigungsmaschinen, etc. werden endgültige Explosionsschutzdokumente vor Ort zur Einsichtnahme aufbewahrt und ordnungsgemäß umgesetzt.  

Notstromaggregat  

Im Raum „Notstrom/Elektro-Technik“ befindet sich ein Notstromaggregat mit Leistung 180 kVA. Es wird sichergestellt, dass die Notstromversorgungsanlage hinsichtlich elektrischer Leistung und Betriebsdauer im Hinblick auf die erforderlichen und vorgesehenen Versorgungszwecke ausreichend dimensioniert ist. Es ist kein Netzparallelbetrieb des Notstromaggregates mit dem Netz der Verteilernetzbetreiberin Netz Niederösterreich GmbH vorgesehen; ein solcher Netzparallelbetrieb wird mit entsprechender Verriegelung verhindert. Die Notstromversorgungsanlage mit Notstromaggregat ist bzw. wird gemäß den jeweils zutreffenden Teilen von ÖVE-EN 1 und ÖVE/ÖNORM E 8001 ausgeführt. Für das Notstromaggregat werden regelmäßige Probeläufe auf Grundlage von Herstellerangaben durchgeführt.  

Beleuchtung  

Die projektsgegenständlichen Gebäude sind bzw. werden mit künstlicher Allgemeinbeleuchtung und mit nachleuchtenden Orientierungshilfen ausgestattet. Es ist immer eine künstliche Allgemeinbeleuchtung eingeschaltet.  

Die künstliche Allgemeinbeleuchtung in den projektsgegenständlichen Gebäuden ist bzw. wird derart ausgeführt, dass ein einzelner Fehler bzw. das Ansprechen einer einzelnen Schutzeinrichtung (z.B. Überstrom-Schutzeinrichtung („Sicherung“) oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtung („FI-Schalter“)) zu keinem gesamten Ausfall der künstlichen Allgemeinbeleuchtung im jeweils betroffenen Bereich führen kann.  

Bei Ausfall oder Störung der Allgemeinen Stromversorgung der Netz Niederösterreich GmbH wird unter anderem die gesamte künstliche Allgemeinbeleuchtung vom Notstromaggregat automatisch versorgt.  

Beim Betreten der projektsgegenständlichen Gebäude ohne ausreichendes  Tageslicht (ohne ausreichende natürliche Belichtung), was nur in seltenen Fällen erfolgt, wird eine funktionsfähige mobile Akku-Handlampe mitgeführt.  

Erdungsanlage und Blitzschutzsystem  
Die projektsgegenständlichen Gebäude – mit Ausnahme des Heizungsgebäudes – sind bzw. werden mit einer Erdungsanlage gemäß OVE E 8014 ausgestattet. Die Erdungsanlage des Heizungsgebäudes wird mit zusätzlichen Tiefenerdern ausgestattet.  

Die projektsgegenständlichen Gebäude sind bzw. werden mit einem äußeren und inneren Blitzschutzsystem gemäß ÖVE/ÖNORM EN 62305-3, Blitzschutzklasse III, ausgestattet. 

Luftreinhaltetechnische Beschreibung: 

Die Hirschhofer GmbH plant diverse Änderungen an seiner Betriebsanlage auf der Gst.Nr.: 311/3 in der KG Schwarzensee.  

Von der ASV für Luftreinhaltetechnik wird der Betrieb der Biomassefeuerungsanlage beurteilt. Die Hirschhofer GmbH betreibt am Standort eine baurechtlich genehmigte Biomassefeuerungsanlage mit einem Biomassekessel Fabrikat Polytechnik, Type PR 1000 U mit einer Nennleistung von 1 MW (Brennstoffwärmeleistung: ca. 1.129 kW).  

Diese Feuerungsanlage dient der Beheizung der eigenen Gebäude mit landwirtschaftlichem Betrieb (Hühnerställe – Objekt 1, 2, 3, 4 bzw. 7 und 8). Die Wärmeabgabe erfolgt in den bestehenden Objekten über Umluftheizgeräte. Im neu zu errichtenden Objekt „Stall 4“ kommt eine Flächenheizung (Fußbodenheizung) zum Einsatz.  

Die Objekte Stall 1-4, Stall 7 und 8 werden mechanisch be- und entlüftet und sind mit einer temperaturgeführten Unterdruck Kombilüftung ausgestattet.  

Als Brennstoff wird naturbelassenes Hackgut gemischt mit Hühnereinstreu verwendet. Der Brennstoff besteht aus einer Mischung von ca. 50% Gemenge Hühnermist mit unbekanntem Anteil an Hobel- bzw. Sägespänen als Tiereinstreu sowie ca. 50% Holzhackgut der Klasse G30 und wird vor der Aufgabe in die Feuerung mittels Radlader gemischt und auf den Schubboden der Anlage aufgegeben. Der Wassergehalt des Hühnermistes liegt laut vorgelegter Brennstoffanalyse, ausgestellt am 04.07.2018 von der BEA Institut für Bioenergie GmbH, bei 24,1 %. Die Biomasse wird mit Traktor/Kipper angeliefert und im Lagerraum oberhalb der Biomasseanlage gelagert. Über einen separaten Abwurfschacht gelangt die Biomasse in den Austragungsbereich der Biomassefeuerung.  

Bezüglich des Brennstoffgemisches wird von Mag. Wolfram Schachinger, Rechtfreundliche Vertretung, in seinem Schreiben vom 21.2.2023 angeführt, dass es sich bei diesem Brennstoffgemisch um keinen Abfall handelt, da der Mist im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs anfällt und im unmittelbaren Bereich des landwirtschaftlichen Betriebs einer zulässigen Verwendung zugeführt wird.  

Im Zuge der Projekteinreichung wurden Emissionsgrenzwerte als Mischgrenzwerte gebildet. Für die Ermittlung der Mischwerte wurden entsprechende Grenzwerte aus der BTVO, FAV, AVV und TA Luft verwendet und wird wie folgt dargestellt: 
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Von der Fa. Polytechnik (Jahr 2007) wurde eine Stoff-, Massen-, Energie- und Emissionsbilanz für den Heizkessel vorgelegt. In dieser Bilanz finden sich mehrere technische Detailangaben, wie zum Beispiel:  

Kesselnennleistung: 


1.000 kW 

Brennstoffwärmeleistung: 

1.128,88 kW 

Rauchgas: 



3.569,41 Bm³/h 

2.388,36 Nm³feucht/h  

1.744,11 Nm³trocken/h  

Rauchgastemperatur: 


135°C 

Weiters findet sich in diesem Dokument auch ein Messbericht über Emissionsmessungen an der Biomassefeuerungsanlage, ausgestellt am 16.02.2007 von dem Technischen Büro Dr. Kurt Hahn. Folgende Messwerte (vom 13.12.2006) waren zu entnehmen: 
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Bei Umrechnung auf den Sauerstoffbezug von 11 Vol.-% kann entnommen werden, dass die Mischgrenzwerte für NOx und Staub am Messtag nicht eingehalten wurden.  

Im Zuge der Genehmigungsverhandlung wurde dazu ausgeführt, dass die derzeit bestehende Rauchgasreinigungsanlage erst im Jahr 2018 errichtet wurde.  

Weiterführend wurde dann ein Prüfbericht über Emissionsmessungen an der Biomassefeuerungsanlage von der MAPAG, ausgestellt am 13.09.2019, vorgelegt. 

Gemessen wurden Staub, Org. C, NOx und CO. Diesem wäre zu entnehmen, dass die ermittelten Mischgrenzwerte für CO und NOx ebenfalls nicht eingehalten wurden.  

Laut der Technischen Beschreibung IPPC – a-projekt_consulting_GmbH vom 25.10.2024 erfolgt aktuell folgende Rauchgasreinigung:  

Zur Reduktion der Stickstoffemissionen ist eine Anlage nach dem Prinzip der selektiven nichtkatalytischen Reduktion (SNCR) mit Verfahrenshilfsstoff (Harnstoff) eingesetzt. Die Anlage besteht aus dem Vorratsbehälter für den Verfahrenshilfsstoff, der Dosiereinrichtung sowie dem Eindüssystem zur Verteilung des verdünnten Verfahrenshilfsstoffes im Rauchgas des Kessels.  

Die Rauchgasentstaubung erfolgt in zwei Stufen mittels Multizyklonvorabscheider und Gewebefilter mit Additivzugabe (Ca(OH)2-Injektion). Gemäß den am 24.10.2018 ausgestellten Unterlagen der Firma Scheuch wurde eine Hengge Additivdosieranlage (Big Bag mit pneumatischem Transport) installiert. Der fließfähige Staub bzw. Additiv aus dem Big Bag gelangt mittels Schwerkraft in den Trichter im Big Bag Gestell und von dort in die Durchblas-Lochschleuse. Von hier wird das Additiv mittels pneumatischen Transports in das Rauchgasrohr eingeblasen. Die Anlage arbeitet kontinuierlich.  

Zur Abscheidung von Grobstaub und zum Schutz der nachgeschalteten Gewebefilteranlage, werden aus der Kesselanlage austretende Rauchgase und Flugasche erst in der Multizyklonanlage gereinigt. Danach erfolgt die Abreinigung in der Gewebefilteranlage Scheuch Entstaubungsanlage, Impulsfilter, Type fi m14/10t29v01/1n00.  

Dieser ist für eine Gasmenge von 7.200 m³/h, einen Staubgehalt im Rohgas von 0,5 g/Nm³ und im Reingas von 10 mg/Nm³ ausgelegt. Der Filter besitzt eine Filterfläche von 194 m³ und eine Flächenbelastung von 37,1 Bm³/m²h.  

Die Filterschläuche der Gewebefilteranlage werden differenzdruckabhängig gereinigt.  

Die Druckluftimpulse für die Abreinigung der Filterschläuche werden von einem elektronischen Steuergerät ausgelöst.  

Die abgeschiedenen Filterstäube werden derzeit unterhalb des Filterraumes im Aschelager gelagert. Laut Betreiberauskunft gilt dies auch für die Rostasche. In dem Aschelager fallen die Stäube über ein Rohr zu Boden. Die Stirnseite des Aschelagers ist offen. Laut Betreiberangaben werden diese Filterstäube auch auf die landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgebracht. Diese beschriebene Abscheidung und Lagerung der Filterstäube entspricht nicht dem Stand der Technik hinsichtlich der Begrenzung der Emissionen an Luftschadstoffen. Im Zuge der Genehmigungsverhandlung wurde besprochen, dass die Ascheaustragung und auch Lagerung jedenfalls über ein staubdichtes und in einem staubdichten System zu erfolgen hat.  

Die Ableitung der gereinigten Rauchgase erfolgt senkrecht und ungehindert ins Freie. Die Gesamthöhe des Kamins beträgt 14,62 m. Laut Einreichplan ist der Kamin 20 m über Bezugsniveau errichtet.  

Zur Betriebs- und Ausfallsicherung sind zusätzlich eine zentrale Hackschnitzelheizungsanlage (Hackschnitzel Doppelkesselanlage 540 kW – 1 x 220 kW und 1 x 320 kW) sowie eine Öl-Heizung (Ölkessel 720 kW) installiert. Im Wartungsfall des Hauptwärmeerzeugers wird die Hackschnitzelanlage dazu geschaltet. Bei Ausfall der Biomassefeuerungsanlage und gleichzeitiger Spitzenlastanforderung wird die Betriebssicherung durch die temporäre Einsatzmöglichkeit der Ölheizung aufrechterhalten.  

Die Inbetriebnahme der Ölheizung erfolgt lediglich im Ausnahmefall. Die Betriebsstunden einzelner Anlagen werden laut Projektunterlagen protokolliert. Die Hackschnitzel-Doppelkesselanlage wird als Brennstoff lediglich naturbelassenes Hackgut verwendet.   

Technische Daten:  

Kessel 1:  

Fabrikat Fröling   

Type Turbomat 320   

Nennwärmeleistung 320 kW   

Max. zul. Betriebstemperatur 110°C   

Baujahr 2004   

Kessel 2:  

Fabrikat Fröling   

Type Turbomat 220   

Nennwärmeleistung 220 kW   

Max. zul. Betriebstemperatur 95°C   

Baujahr 2004   

Öl-Kessel:   

Fabrikat: Viessmann   

Type: Paromat Triplex 720   

Baujahr: 1997   

Nennwärmeleistung: 720 kW   

Kesselwasserinhalt: 948 Liter   

VL Temp./Druck: 120° C, 6 bar  

Die Einhaltung der folgenden Emissionsgrenzwerte für die Biomassekessel gemäß FAV 2019 wird angegeben: 
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Auf Behördenwunsch wurde amtsintern eine Immissionsausbreitungsrechnung bezüglich der betriebsspezifischen Zusatzbelastungen ausgehend von der Biomassefeuerungsanlage mit einer Brennstoffwärmeleistung von 1.129 kW und dem Brennstoffgemisch Hackgut/Hühnereinstreu.  

In diesem Zusammenhang wurden folgende Berechnungsparameter jeweils für die beiden Emissionsquellen (Kamin) angewendet:  

Als Emissionskonzentrationen wurden die berechneten Mischgrenzwerte der relevanten Luftschadstoffe verwendet.  

Abluftvolumenstrom: 


1744 Nm³trocken/h  

Höhe der Ausblasöffnung: 

20 m über Bezugsniveau 

Durchmesser Kamin: 


400 mm 

Ablufttemperatur: 


135°C 

Als Emissionsszenario wurde als Worst-Case ein Volllastbetrieb mit 8760 h/a wie folgt gewählt (Laut Betreiberangaben wird dieser Biomassekessel weniger betrieben, konkrete Betriebsstunden konnten jedoch nicht angegeben werden): 
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Die Immissionsberechnungen erfolgten mit dem Modell AUSTAL View 11.0.5 unter Verwendung repräsentativer meteorologischer Daten des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Umwelt- und Anlagentechnik (AKTERM Datei für das Jahr 2023) mit folgender Jahreswindverteilung: 
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und wurden zu den zum Betriebsareal nächstgelegenen bzw. relevanten Wohnnachbarn durchgeführt. In der Immissionsbeurteilung wurde die Immissionszusatzbelastung durch den Betrieb der Biomassefeuerungsanlage zusätzlich zu der Immissionsvorbelastung, welche anhand von repräsentativen Luftgütemessdaten des Amtes der NÖ Landesregierung eruiert wurden, den jeweiligen Grenzwerten gegenübergestellt.  

Die Immissionsberechnungen erfolgten für die folgenden Immissionsaufpunkte BUP_1 – BUP_3 (nächstgelegene Wohnnachbarn): 
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Zusätzliche Beurteilungspunkte wurden bei dem Wohnhaus der Familie Hirschhofer (BUP_4) und für die Vegetation bzw. Ökosystem wurde ein Punkt „Waldfläche“ direkt westlich/nordwestlich vom Heizhaus gelegen, ausgewählt.  
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Anhand der Berechnungsergebnisse ist ersichtlich, dass durch den geplanten Betrieb des Biomasseheizwerkes bei Einhaltung der angegebenen Rahmenparameter und der in der Ausbreitungsrechnung modellierten Betriebsweise keine Überschreitungen im Bereich der relevanten Immissionspunkte (Wohnnachbarschaft und Umwelt) der angegebenen Immissionsgrenzwerte gemäß Immissionsschutzgesetz – Luft, IG-L, BGBl. I Nr. 58/2017 idgF sowie gemäß TA Luft 2021 und auch der Zweiten Verordnung gegen forstschädliche Luftverunreinigungen, BGBl. Nr.: 199/1984 idgF zu erwarten sind.  

Mit relevante Zusatzbelastungen sind für die herangezogene Betriebsweise für NOx als JMW, NO2 als HMW und JMW, SO2 als JMW, TMW und HMW, As als Konzentration und Deposition, Ni als Konzentration und Deposition und Cd als Konzentration und Deposition zu rechnen.  

Zur Veranschaulichung der Schadstoffverteilung wird die Immissionszusatzbelastung PM10 als JMW in einer Höhenschicht von 0 – 3 m (Darstellung: farbkodierte Zellen) dargestellt: 
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Weiters wurde von der Behörde die Frage gestellt, ob die Anlage (große Biomassefeuerungsanlage) Treibhausgasemissionen verursacht.  Laut Angaben aus der Stoff-, Massen-, Energie- und Emissionsbilanz der Fa. Polytechnik (Jahr 2007) wird bei Nennlast und 1.520 Betriebsstunden im Jahr 714 t/a CO2 emittiert. Dazu wird von der ASV für Luftreinhaltetechnik angeführt, dass CO2 kein luftfremder Stoff darstellt und derzeit keine Emissionsbegrenzung geregelt ist.  

Ergänzende Stellungnahme Luftreinhaltetechnik: 

Die emissions- und immissionstechnische Beurteilung der ASV für Luftreinhaltetechnik erfolgte im Wesentlichen bereits in der Verhandlungsschrift vom 23.06.2025. Im Zuge der Genehmigungsverhandlung bzw. auch Lokalaugenschein wurde jedoch folgendes festgestellt:  

1. Aus den zur Verhandlung vorgelegten Messberichten über Emissionsmessungen an der Biomassefeuerungsanlage (Ein Bericht ausgestellt am 16.02.2007 von dem Technischen Büro Dr. Kurt Hahn und der andere Bericht von der MAPAG mit Ausgestellungsdatum vom 13.09.2019) ging hervor, dass einige der definierten Mischgrenzwerte nicht eingehalten werden können.  

2. Die gegenständliche Ausführung der Ascheaustragung und auch Lagerung im Bereich des Biomassekessels Fabrikat Polytechnik, Type PR 1000 U (Nennleistung von 1.000 kW bzw. Brennstoffwärmeleistung: ca. 1.129 kW) entspricht nicht der Projektbeschreibung und auch nicht dem Stand der Technik. Daraus ergab sich die Notwendigkeit der Nachreichung von Unterlagen. Vorgelegt wurde nunmehr:  

1. Schreiben Zusatz IPPC Hirschhofer Luftreinhaltetechnik 10.07.2025  

2. Prüfbericht Emissionsmessungen am Ausfallofen 1 (220 kW), ausgestellt am  

    04.09.2025 von der MAPAG Materialprüfung GmbH  

3. Prüfbericht Emissionsmessungen am Ausfallofen 2 (320 kW), ausgestellt am  

    04.09.2025 von der MAPAG Materialprüfung GmbH  

4. Prüfbericht Luftmessungen roh- und reingasseitig an dem Biomassekessel  

    Polytechnik, ausgestellt am 17.07.2025 von der MAPAG Materialprüfung GmbH  

Die beiden Biomassekessel (1 x 220 kW und 1 x 320 kW, Brennstoff Hackschnitzel) der zentralen Hackschnitzelheizungsanlage, die nur für den Wartungsfall des Hauptwärmeerzeugers betrieben werden, sind gemäß § 5 Feuerungsanlagen-Verordnung – FAV 2019, BGBl. II Nr. 293/2019 jedenfalls zu aggregieren. Daraus resultiert eine Brennstoffwärmeleistung von ca. 600 kW und sind die Emissionsgrenzwerte für neue Feuerungsanlagen des Sektors A „Feste Biomasse“ für den Leistungsbereich von 0,5 - < 1 MW anzuwenden. Bezogen auf einen Sauerstoffgehalt von 6 Vol.-% und Normzustand lauten diese wie folgt:  

Schwefeldioxid (SO2): 







525 mg/m³ 

Stickstoffoxide (NOx, angegeben als NO2): 




375 mg/m³ 

Gesamtstaub: 








225 mg/m³ 

Kohlenstoffmonoxid (CO): 






375 mg/m³ 

Gesamtkohlenwasserstoffe (OGC, angegeben als Gesamt-C): 


30 mg/m³ 

Chlorwasserstoff (HCl): 







45 mg/m³ 

Anhand der vorgelegten Messberichte (wie oben in Punkt 2.) und 3.) aufgelistet) ist ersichtlich, dass am Messtag des 01.09.2025 im Messzeitraum die obengenannten Emissionsgrenzwerte als Mittelwert über drei gemessene HMW eingehalten werden konnten.  

In dem Schreiben Zusatz IPPC Hirschhofer Luftreinhaltetechnik vom 10.07.2025 (siehe oben Punkt 1.)) wird angeführt, dass die Entstaubung der Abgase der beiden kleinen Biomassekessel aktuell über keine Zyklonabscheider erfolgt. Die aktuellen Abgasgrenzwerte sollten laut Hersteller jedoch auch ohne Zyklonabscheider eingehalten werden können. Da die gemessenen Staubkonzentrationen aus den Messberichten von Punkt 2.) und 3.) die Einhaltung des Staub-Emissionsgrenzwertes zeigen, kann derzeit der Betrieb ohne Zyklonabscheider zur Kenntnis genommen werden.  

Weiters wurde in dem Schreiben angeführt, dass die Asche aus der Rauchgasentstaubung der Biomassefeuerungsanlage (Biomassekessel Fabrikat Polytechnik, Type PR 1000 U) in einem neu zu errichtenden staubdichten Container mit staubdichter Abdeckung und staubdichtem Einlassstutzen gesammelt wird.  Die Rostasche aus der Biomassefeuerungsanlage wird aufgrund der Platzeinschränkungen in einem neu zu errichtenden und angefertigten staubdichten Container mit staubdichter Abdeckung und staubdichtem Einlassstutzen gesammelt.  Bei entsprechender Ausführung entspricht diese Projektergänzung bzw. Vorhaben dem Stand der Technik.  

Aus dem Prüfbericht über die roh- und reingasseitigen Luftmessungen an dem Biomassekessel Polytechnik, ausgestellt am 17.07.2025 von der MAPAG Materialprüfung GmbH ist zu erkennen, dass die definierten Emissionsgrenzwerte für SO2, NOx und NH3 im Messzeitraum am Messtag 15.07.2025 jedenfalls eingehalten werden konnten. Bei einem Vergleich der gemessenen Rohgaskonzentrationen mit den Reingaskonzentrationen kann festgestellt werden, dass bei SO2 ein Abscheidegrad von ca. 70 % und bei NOx von ca. 32 % (jeweils bezogen auf den Mittelwert der 3 gemessenen HMW) gegeben ist. Dabei lag die NH3-Konzentration im Rohgas bei < 1,1 mg/m³ und im Reingas bei < 1,5 mg/m³ bezogen auf 11 Vol.-% O2. In Bezug auf NOx und NH3 lassen die Messwerte die Schlussfolgerung zu, dass Harnstoff als Verfahrenshilfsstoff in der Art eingesetzt wird, dass es zu keiner relevanten Erhöhung von NH3 kommt und der NOx-Emissionsgrenzwert von 267 mg/m³ mit 253 mg/m³ (als Mittelwert über 3 gemessene HMW) gerade eingehalten werden kann. Insofern die Grenzwerte eingehalten werden können, ist die Dosierung von Harnstoff in Ordnung. Allenfalls könnte die Harnstoffmenge etwas erhöht werden, damit ein größerer Sicherheitspuffer zum NOx-Emissionsgrenzwert gegeben 

ist.  

Mit einer gemessenen SO2-Konzentration von 3 mg/m³ kann der 

Emissionsgrenzwert von 92 mg/m³ derzeit mit Sicherheit eingehalten werden. Die 

Dosierung des Additivmittels (Ca(OH)2) erscheint als ausreichend.  

Lärmtechnische Beschreibung: 

Die Martin Hirschhofer GmbH sucht auf Gst. 311/3, KG Schwarzensee um die IPPC-Genehmigung für eine Masthühnerhaltung an. Am 23.06.2025 fand die Genehmigungsverhandlung statt. Im Zuge der Verhandlung wurden vom lärmtechnischen ASV ergänzende Unterlagen gefordert.  

Der lärmtechnischen Beurteilung liegt neben dem „Schalltechnischen Gutachten“ der Müller-BBM Austria, Gutachten Nr. A84820-01 vom 30.09.2024 eine „Ergänzung zum Gutachten Schall“ vom 22.06.2025 sowie eine „Schalltechnische Stellungnahme“ bezüglich Referenzmesspunkte vom 03.07.2025 zu Grunde.  

Gemäß der Projektsbeschreibung ab S. 6 der schalltechnischen Untersuchung, in der Folge kurz SU genannt, ist der Abbruch von Bestandsbauten bzw. eine Umnutzung bzw. Vergrößerung von Stallungen geplant.  

In der schalltechnischen Untersuchung werden alle ab 2007 errichteten und baurechtlich bewilligten Änderungen dem antragsgegenständlichen Vorhaben als „neu“ hinzugerechnet. In der Abbildung 1 sind die derzeitig bestehenden Ställe abgebildet.  

Gemäß Tabelle 1 und in Abstimmung mit der Behörde werden die bis 2002 errichteten Ställe 3, 4, 5, 6 und 7 als Bestand bewertet. Die Ställe 3 und 7 sollen nunmehr vergrößert werden.   

Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt von Norden her über die L4004 sowie über die Zufahrtsstraße.  

In der Abbildung 2 sind die für das gegenständliche Verfahren als „neu“ zu bewertenden Gebäude abgebildet. Diese umfassen die Ställe 1, 2, den Zubau des Stalles 3, den Stall 4, den Zubau des Stalles 7, den Stall 8 sowie das Heizhaus. Die Ställe 5 und 6 sollen abgebrochen werden.  

In der Abb. 3, S. 9 ist die Lage der Betriebsanlage sowie der exponiertesten Wohnnachbarschaften ersichtlich. Das Projektsgebiet befindet sich auf einer als „Grünland Land und Forstwirtschaft (Glf)“ ausgewiesenen Fläche. Die exponiertesten Wohnnachbarschaften befinden sich auf Bauland-Agrargebiet, Bauland-Wohngebiet bzw. „Geb“ (erhaltenswertes Gebäude im Gründland) gewidmeten Flächen. Die nächstgelegene Wohnnachbarschaft befindet sich in rund 330 Metern Entfernung.  

Ab S. 12 werden die in der SU verwendeten Begriffe definiert. Die Schallimmissionen des geplanten Projekts werden als „Prognosemaß“ tituliert.  

Als Basis für die Beurteilung wurden Umgebungsgeräuschmessungen „ohne maßgebliche Schallimmissionen aus dem Betrieb Hirschhofer“ (S. 14 der SU) durchgeführt. Weiter wurden die Schallemissionen des „Bestandes“, d. h. die baurechtlich bewilligte Situation vor 2007, erhoben. Lüftungsanlagen, für die in den damaligen Einreichunterlagen keine Schallemissionswerte ausgewiesen waren, wurden vor Ort messtechnisch erfasst. Die aus dem IPPC-Projekt neu zu erwartenden Schallimmissionen werden als „prognostizierter Dauergeräuschpegel“ (konstante Geräusche) sowie als „Prognosemaß“ (konstante und variable Geräusche) ebenfalls im Computermodell berechnet.  

Gemäß SU werden bisher im landwirtschaftlich bewilligten Betrieb auftretende „variable Geräusche“ für den ungünstigsten Betriebstag unverändert bestehen bleiben.   

Die im Computermodell berechneten Schallimmissionen wurden für den „Normalbetrieb“ ermittelt. Dies bedeutet, dass aus logistischen Gründen die Hühnermastdurchgänge zu je 35 Tagen in den einzelnen Ställen nicht synchron durchlaufen werden, sondern zeitversetzt. Der der Berechnung zugrunde gelegte Normalbetrieb berücksichtigt somit nicht den gleichzeitigen Vollbetrieb aller Lüftungsanlagen, sondern eine Verteilung von verschiedenen Hühnermaststadien auf die einzelnen Ställe mit den jeweils zugehörigen Betriebszuständen der Lüftungsanlagen. Die Frischluftnachströmung erfolgt durch Unterdruck über die Zuluftöffnungen. Das in der SU berücksichtigte Szenario stellt die Lüftungsanlagen für den östlichsten Stall „Stall 1“ im Volllastbetrieb dar. Um für sämtliche Wohnnachbarschaften auch ein ungünstigstes Szenario abgebildet zu haben, wurde ein zweites „Prognoseszenario 2“ nachgereicht, in dem die Lüftungen des westlich gelegenen Stalls „Stall 4“ unter Volllast gerechnet wurde.  

Im Zeitraum vom Freitag, 23.08.2024 bis zum Dienstag, den 27.08.2024 wurden im Bereich der exponiertesten Wohnnachbarschaften Bestandsgeräuschmessungen an insgesamt 6 Messpunkten durchgeführt.  

Der Nachweis, dass durch den Betrieb der Martin Hirschhofer GmbH kein Einfluß auf den im Bereich der Wohnnachbarschaften vorherrschenden Basispegel LA95 vorliegt, wurde durch Messpunktpaare an der dem Betrieb zugewandten bzw. abgewandten Gebäudeseite der Wohnnachbarschaftsgebäude festgestellt. Gemäß S. 17 beträgt der Basispegel LA95 in den leisesten Nachtstunden für die nördlich und östlich gelegenen Wohnnachbarschaften rund 21 dB und für die südlich gelegenen Wohnnachbarschaften (IP 7 bis IP 9) rund 20 dB. Der LAeq der leisesten Nachtstunden für die südlichen Wohnnachbarschaften wurde zu LAeq = 25 dB erhoben.  

Eine Zusammenfassung der Messergebnisse findet sich in Tabelle 4, S. 18 der SU.  

Die betrieblichen Schallimmissionen wurden softwaregestützt gemäß der ÖNORM ISO 9613-2 berechnet.  

Ab S. 19 sind die „Konstanten Schallemissionen“ des „bewilligten“ Bestandes, also des Bestandes vor 2007 dargestellt. Ab S. 21 der SU werden die „variablen“ Geräusche des bestehenden bzw. als bewilligt dargestellten Hühnermaststallbetriebes (wie Tieran- und -abtransporte sowie Futteranlieferungen) beschrieben. Es soll entsprechend dem landwirtschaftlichen Bestand zu maximal einem Tier an- oder abtransport im Nachtzeitraum kommen.  

Die Schallemissionen für die Siloeinblasung wurden messtechnisch erhoben.   

Ab S. 22 werden die untersuchten, exponiertesten Wohnnachbarschaften beschrieben.  

Die genaue Lage der Immissionspunkte ist dem Anhang B zu entnehmen. Die Immissionspunkte IP 1 bis IP 5 stehen für die Wohnnachbarschaften im Bereich „Schwarzensee“, die Immissionspunkte IP 6 bis IP 9 für die südlich des Betriebareals befindlichen Wohnnachbarschaften (Neuhaus und Gadenweith).  

In der Tabelle 9 sind jene Schallimmissionen angeführt, die im Zuge der beantragten Änderungen entfallen werden.   

Ab S. 23 wird die Ist-Situation als Summe der messtechnisch erhobenen Umgebungsgeräuschsituation sowie der baurechtlich bewilligten Bestandsituation vor 

2007 dargestellt.  

Der abgeleitete „Ist-Basispegel“ (Summe ungestörter Basispegel + Immissionen 

bestehender Betrieb vor 2007) ist in der Tabelle 10, S. 24 dargestellt.  

Die Auswirkungen der „Bestandsituation“ auf die Umgebungsgeräuschsituation wird in der Tabelle 11 dargelegt.   

Ab S. 25 wird das sogenannte „Prognosemaß“ abgeleitet und beschrieben. Auch für die Prognose-Situation wird vom „Normalbetrieb“ ausgegangen. Die projektierten Schallemissionen der Dauergeräuschquellen sind in der Tabelle 12 ausgewiesen. In dieser Prognosesituation wurde der östlichste Stall unter Volllastbetrieb gerechnet.   

Zusätzlich wurden die Lautäußerungen der Masthühner in den halboffenen neu projektierten Scharrräumen mit einem (messtechnisch ermittelten) A-bewerteten Schallleistungspegel von LWA“ = 58 dB im Berechnungsmodell berücksichtigt (Flächenangaben siehe S.28 der SU). Ein Ausschnitt über das berechnete Geländemodell findet sich in Abb. 6, S. 31 der SU. Die Schallemissionen für das „Prognosemaß“ werden ab S. 32 der SU dargelegt.  

Die Ergebnisdarstellung folgt auf S. 36 der SU.  

Weiter liegt eine Ergänzung zum Gutachten bezüglich „Prognoseszenario 2“ vor. Im Prognoseszenario 2 wird der am westlichsten von den „großen Ställen“ gelegene Stall 4 unter Volllastbetrieb gerechnet. Der Stall 4 verfügt als einziger Stall über Wärmetauscher. Die beantragten Schallemissionen für das Szenario 2 sind in der Tabelle 12 der Ergänzung ersichtlich.   

Für die messtechnische Überprüfung der projektierten Schallimmissionen an Referenzmesspunkten liegt eine schalltechnische Stellungnahme vom 23.07.2025 vor. Entsprechend der schalltechnischen Stellungnahme sind zwei Referenzmesspunkte, genannt „IP-R1“, situiert im Abstand von 50 Meter der nördlichen Fassade zum Stall 1 und „IP-R2“, situiert im Abstand von 50 Meter zur südlichen Fassade des Stalls 4, vorgesehen. Exakte Beschreibung der Referenzmesspunkte und örtliche Situierung siehe schalltechnische Stellungnahme. 

Brandschutztechnische Beschreibung: 

Die brandschutztechnischen Belange wurden im Brandschutzkonzept der Fa. FSE Fire Safety Engineering datiert mit 07.03.2025 Version 1.0 sowie den dazugehörigen Brandschutzkonzeptplänen und in den Brandschutzstellungnahmen der Fa. FSE Fire Safety Engineering datiert mit 07.03.2025 Version 1.0 näher beschrieben. In diesem sind auch die jeweiligen Abweichungen dargestellt und entsprechend begründet.  

Im Brandschutzkonzept und der Brandschutzstellungnahme ist der bauliche Brandschutz (Brandabschnitte, Bauteilklassifizierungen, Dämmmaterialien, Fassadenklassifizierung, Trennbauteile, udgl.), der technische Brandschutz (sämtliche Brandschutzeinrichtungen), der organisatorische Brandschutz und teilweise Maßnahmen für den abwehrenden Brandschutz (Feuerwehrzufahrten, Löschwasserversorgung udgl.) angeführt.  

Entsprechend den Projektunterlagen soll der ggst. Betrieb durch Stallumwidmungen und Abbruch bestehender Objekte sowie die Neuerrichtung von neuen Ställen so erweitert werden, dass nunmehr statt 260.991 Stück, insgesamt 287.531 Stück Geflügel gehalten werden können.   

Stall 1:  

Der Stall 1 mit den Abmessungen von zirka 151,54 m x 28,73 m gliedert sich in den zentralen Stallbereich mit einer Fläche von zirka 3.323,14 m², den Raum Elektrotechnik (zirka 11,02 m²) und den beiden Ausläufen Richtung Osten mit einer Fläche von zirka 517,68 m² und Richtung Westen mit 323,15 m².  

Nordöstlich des Stalles sollen weiters zwei Futtermittelsilo mit einem Fassungsvermögen von je 30,2 m³ (19,6 to) der Type Roxell 0905 aus Metall aufgestellt werden.    

Der Abstand zum nächsten Gebäude (Stall 2) auf demselben Grundstück wird mindestens 5,15 m betragen.   

Die Außenwände werden in Massivbauweise und die Tragkonstruktion des Daches in Form Nagelbindern (R0) mit einer Eindeckung aus Wellplatten (Brandverhalten A2) errichtet. Die Dämmung der Außenwände wird mindestens ein Brandverhalten von B aufweisen. Die Außenscharräume werden in Holzbauweise (R0) mit einer Wellplatten Eindeckung ausgeführt. 

Die Wände werden in Form von Drahtschutzgittern ausgeführt.   

Die Abweichung hinsichtlich der Überschreitung der maximal zulässigen Brandabschnittsfläche wird in der Brandschutzstellungnahme unter Abweichung 1 näher beschrieben und unteranderem mit den dauerhaft strömungstechnisch geöffneten Gitterwänden im Bereich der Außenscharräume, mit den geringen Brandlasten sowie der automatischen internen Brandmeldeanlage gemäß TRVB 123 S argumentiert.   

Stall 2:  

Der Stall 2 mit den Abmessungen von zirka 142,73 m x 27,54 m gliedert sich in den zentralen Stallbereich mit einer Fläche von zirka 3.002,20 m², den Raum Elektro-Technik (zirka 17,28 m²) und den beiden Ausläufen Richtung Osten mit einer Fläche von zirka 321,10 m² und Richtung Westen mit 435,54 m². Nordwestlich des Stalles 2 sollen weiters zwei Futtermittelsilo mit einem Fassungsvermögen von je 30,2 m³ (19,6 to) der Type Roxell 0905 aus Metall aufgestellt werden.    

Der Abstand zum Stall 1 wird mindestens 5,15 m und zum Stall 3 mit Ausnahme der Schleuse mindestens 6,63 m betragen.   

Die Außenwände werden in Massivbauweise und die Tragkonstruktion des Daches in Form Nagelbindern (R0) mit einer Eindeckung aus Wellplatten (Brandverhalten A2) errichtet. Die Dämmung der Außenwände wird mindestens ein Brandverhalten von B aufweisen. Die Außenscharräume werden in Holzbauweise (R0) mit einer Wellplatten Eindeckung ausgeführt. 

Die Wände werden in Form von Drahtschutzgittern ausgeführt.   

Die Abweichung hinsichtlich der Überschreitung der maximal zulässigen Brandabschnittsfläche wird in der Brandschutzstellungnahme unter Abweichung 1 näher beschrieben und unteranderem mit den dauerhaft strömungstechnisch geöffneten Gitterwänden im Bereich der Außenscharräume, mit den geringen Brandlasten sowie der automatischen internen Brandmeldeanlage gemäß TRVB 123 S argumentiert.   

Stall 3:  

Der Stall 3 soll Richtung Süden um zirka 31,42 m und Richtung Westen um einen Auslauf auf die gesamte Länge mit einer Breite von zirka 5,30 m erweitert werden. Die Abmessungen sollen nunmehr zirka 154,26 m x 26,13 m betragen. Der Stall gliedert sich dabei in den zentralen Stallbereich mit einer Fläche von zirka 3.144,44 m², den Raum Elektro-Technik, die Schleuse und den westlichen Auslauf mit einer Fläche von zirka 793,11 m². Nordwestlich des Stalles 3 sollen weiters zwei Futtermittelsilo mit einem Fassungsvermögen von je 25 m³ (16,3 to) der Type Roxell 0904 in Metall aufgestellt werden.    

Der Abstand zum Stall 2 mit Ausnahme der Schleuse wird mindestens 6,63 m und zum Stall 4 mindestens 6,57 m betragen.  

Die Außenwände werden in Massivbauweise und die Tragkonstruktion des Daches in Form Nagelbindern (R0) mit einer Eindeckung aus Wellplatten (Brandverhalten A2) errichtet. Die Dämmung der Außenwände wird mindestens ein Brandverhalten von B aufweisen. Der Außenscharraum wird in Holzbauweise (R0) mit einer Wellplatten (A2) Eindeckung ausgeführt. Die Wände werden in Form von Drahtschutzgittern ausgeführt.   

Die Abweichung hinsichtlich der Überschreitung der maximal zulässigen Brandabschnittsfläche wird in der Brandschutzstellungnahme unter Abweichung 1 näher beschrieben und unteranderem mit den dauerhaft strömungstechnisch geöffneten Gitterwänden im Bereich der Außenscharräume, mit den geringen Brandlasten sowie der automatischen internen Brandmeldeanlage gemäß TRVB 123 S argumentiert.   

Stall 4:  

Der Stall 4 mit den Abmessungen von zirka 157,55 m x 29,60 m gliedert sich in den zentralen Stallbereich mit einer Fläche von zirka 3.565,40 m², den Raum Elektro-Technik (zirka 11,00 m²) und die beiden Ausläufen Richtung Osten mit einer Fläche von zirka 449,96 m² und Richtung Westen mit 448,96 m². Nordöstlich des Stalles 4 sollen weiters drei Futtermittelsilo mit einem Fassungsvermögen von je 20 m³ (12 to) der Type Zikmaier aus Polyester aufgestellt werden.    

Der Abstand zum Stall 3 wird mindestens 6,57 m und zum nächstgelegenen Gebäude Richtung Westen mindestens 10,79 m betragen.   

Die Außenwände werden in Massivbauweise und die Tragkonstruktion des Daches in Form Nagelbindern (R0) mit einer Eindeckung aus Trapezblech (Brandverhalten A1) errichtet. Die Dämmung der Außenwände wird mindestens ein Brandverhalten von B aufweisen. Der Außenscharraum wird in Holzbauweise (R0) mit einer Wellplatten (A2) Eindeckung ausgeführt. Die Wände werden in Form von Drahtschutzgittern ausgeführt.   

Die Abweichung hinsichtlich der Überschreitung der maximal zulässigen Brandabschnittsfläche wird im Brandschutzkonzept unter Abweichung 1 näher beschrieben und unteranderem mit den dauerhaft strömungstechnisch geöffneten Gitterwänden im Bereich der Außenscharräume, mit den geringen Brandlasten sowie der automatischen internen Brandmeldeanlage gemäß TRVB 123 S argumentiert.   

Stall 8:  

Der Stall 8 soll Richtung Süden um zirka 12,41 m und Richtung Osten um einen Auslauf auf die gesamte Länge mit einer Breite von zirka 4,50 m erweitert werden. Die Abmessungen sollen nunmehr zirka 28,54 m x 14,86 m betragen.  

Der Stall 8 gliedert sich dabei in den zentralen Stallbereich mit einer Fläche von zirka 457,08 m² und einem Auslauf Richtung Osten mit einer Fläche von zirka 115,44 m². Der bestehende Teil des Stalles 8 schließt Richtung Norden direkt an das Wohngebäude an und wird von diesem durch brandbeständige Bauteile getrennt. Etwaige Öffnungen zum Wohngebäude werden zumindest EI 30 bzw. durch Türen in EI230-C ausgeführt. Zur Verhinderung einer Brandübertagung über Eck Richtung Westen, wird im Bereich des dort befindlichen Ganges beim Wohnhaus im EG eine Brandschutzzone (keine brennbaren Lagerungen) eingerichtet. Im östlichen Bereich wird zur Verhinderung einer Brandweiterleitung eine 1m lange feuerbeständige STB-Wandscheibe vorgezogen.   

Zur Verhinderung eine Brandweiterleitung über die brennbare Dachkonstruktion des Stalles auf das angrenzende Wohnhaus wird in der Brandschutzstellungnahme angeführt, dass der vorliegende Dachhohlraum des Stallgebäude zur Gänze frei von mobilen Brandlasten gehalten wird und lediglich Zündquelle (Ventilatoren udgl.) vorhanden sind und weiters der Stall 8 und die direkt angrenzenden Bereiche des Wohngebäudes (Gang EG, entsprechende Bereiche im OG) mit einer automatischen Brandmeldeanlage ausgestattet werden.   

Die direkt anschließenden Gebäude Lager Bestand und landw. Hofwerkstätte Richtung Westen werden durch brandabschnittsbildende Wände vom Stall 8 getrennt. Die Fenster über dem Stall 8 in der landw. Hofwerkstätte werden mindestens einen Feuerwiderstand von EI 30 aufweisen.  

Die Außenwände des Stallgebäudes werden in Massivbauweise und die Tragkonstruktion des Daches in Form Nagelbindern (R0) mit einer Eindeckung aus Wellplatten (Brandverhalten A2) errichtet. Der Außenscharraum wird in Holzbauweise (R0) mit einer Wellplatten (A2) Eindeckung ausgeführt. Die Wände des Außenscharraumes werden in Form von Drahtschutzgittern ausgeführt.   

Südwestlich des Stalles 8 soll weiters ein Futtermittelsilo mit einem Fassungsvermögen von 20 m³ (12 to) der Type Zikmaier aus Polyester aufgestellt werden.    

Stall 7:  

Der Stall 7 soll Richtung Süden um zirka 6,65 m und Richtung Westen um einen Auslauf mit einer Breite von zirka 5,35 m erweitert werden. Die Abmessungen sollen nunmehr zirka 67,60 m x 26,29 m betragen. Der Stall gliedert sich dabei in den zentralen Stallbereich mit einer Fläche von zirka 1.325,94 m², den Raum Elektro-Technik (zirka 10,90 m²) und den westlichen Auslauf mit einer Fläche von zirka 337,71 m².   

Der Abstand zum nächstgelegenen Gebäude Richtung Osten wird mindestens 4,91 m betragen.  

Nordöstlich des Stalles 7 soll weiters ein Futtermittelsilo mit einem Fassungsvermögen von 25 m³ (16,3 to) der Type Roxell 0904 aus Metall aufgestellt werden.    

Die Außenwände werden in Massivbauweise und die Tragkonstruktion des Daches in Form Nagelbindern (R0) mit einer Eindeckung aus Wellplatten (Brandverhalten A2) errichtet. Die Dämmung der Außenwände wird mindestens ein Brandverhalten von B aufweisen. Der Außenscharraum wird in Holzbauweise (R0) mit einer Wellplatten (A2) Eindeckung ausgeführt. Die Wände werden in Form von Drahtschutzgittern ausgeführt.   

Hackgutlager und Heizung:  

Nordwestlich der Stallungen werden weiters ein Hackgutlager und Hühnermistlager sowie die Bereiche Heizung und Technik situiert. Die Flächen für das Hackgutlager und das Hühnermistlager welches zwei Ebenen aufweist wird mit zirka 694,34 m² angegeben. Elektroinstallationen sind in diesem Bereich nur in Form von 4 Leuchtstoffröhren über den Einbringöffnungen mit den zughörigen Schaltern vorhanden. Der Kesselraum samt Filterbereich, der Ausfall- Kesselraum und der Raum Elektro Technik in der Ebene +1, werden in Massivbauweise (REI/ EI 90 u. A2, Türen EI230-C), jeweils als Raum erhöhter Brandgefahr gemäß Pkt. 3.9 der OIB-RL 2 ausgeführt.   

Die Tragkonstruktion des Brennstofflagerraumes und des Lagerbereiches wird in Stahlbauweise mit einem Feuerweiderstand von R 0 erfolgen, die Eindeckung in Form von Wellplatten mit einem Brandverhalten von A2.    Die Abweichung hinsichtlich der Nichteinhaltung des Feuerwiderstandes der Tragkonstruktion von R 30 wird in der Abweichung 2 der Brandschutzstellungnahme beschrieben und unteranderem mit der TRVB 118 H 2015 argumentiert.   

Die wirksame Einschränkung einer Brandweiterleitung über PV-Paneele, welche über die Trennbauteile zwischen dem Brennstofflagerraum und dem Lagerraum geführt werden, wird in der Brandschutzstellungnahme näher beschrieben und unteranderem mit den Lagerungen im Lagerraum (nichtbrennbare Ersatzteile der Heizanlagen und ein Kompressor) sowie das in diesem Bereich keine relevanten Zündquellen vorliegen.     

Die Ställe 5 und 6 werden abgebrochen und an Stelle des Stalles 5 wird im nordöstlichen Eckbereich ein Raum für das Notstromaggregat in Massivbauweise mit einer Fläche von zirka 17,61 m² geschaffen.   

Die Fluchtwege aus den Stallgebäuden 1, 2, 3, 4, 7, 8 und dem Heizhaus sowie dem Notstrom/Elektrotechnik Bereichen führen direkt in das Freie, wobei die Fluchtweglänge max. 40 m beträgt.   

Etwaige Durchdringungen von haustechnischen Anlagen durch brandabschnittsbildende Bauteile bzw. Trennbauteile werden im Sinne der TRVB 110 B in der jeweiligen Klassifikation abgeschottet bzw. ummantelt.  

Gemäß der Löschwasserbedarfsberechnung des Brandschutzkonzeptes ist ein Löschwasserbedarf von ca. 2.900 l/min (261 m³) erforderlich (spezifische Löschwasserrate 0,95 l/m²/min). Die Löschwasserversorgung wird durch einen gedeckten Löschwasserbehälter östlich des Stalles 1 mit einem Volumen von 216 m³ welcher gemäß ÖBFV RL VB 01 ausgeführt zur Verfügung stehen. Weiters stehen noch ein Schwimmbecken mit zirka 45 m³ welches ganzjährig gefüllt ist, ein Unterflurhydrant im Bereich Schwarzenseer Straße (Entfernung zirka 650 m) und ein gedeckter Löschwasserbehälter im Kreuzungsbereich Schwarzensee /Schwarzenseer Straße (Entfernung zirka 860 m) zur Verfügung.    

Die Stallungen 1, 2, 3, 4 und 8 werden mit einer Brandmeldeanlage gem. TRVB 123 S ohne Alarmweiterleitung je im Schutzumfang „Brandabschnittsschutz“ ausgestattet.  

Die Alarmierung erfolgt abweichend (siehe Abweichung 4) über optische Alarmierungseinrichtungen im Zugangsbereich zu den Stallungen und im Bereich des Wohnhauses sowie über Pager bzw. Mobiltelefone. Wobei den Pager und Mobiltelefonen organisatorisch sichergestellt wird, dass Personen, die den Stall betreten, diese mitführen.  Die Brandfallsteuerungen werden im Sinne der TRVB 151 S ausgeführt. In die Brandfallsteuerungen werden jedenfalls automatische Alarmierung über die Externe Alarmierungseinrichtung und zusätzliche Alarmierung von brandschutzrelevanten Personen/ Brandschutzorgane (z.B. mit Telefonwählgerät, Pager) udgl. miteingebunden.  

Die erste und erweiterte Löschhilfe erfolgt gem. TRVB 124 F - Ausgabe 2017. Wobei abweichend in den Stallgebäuden die erforderliche Anzahl unterschritten wird. Diese Abweichung wird in der Abweichung 5 der Brandschutzstellungnahme bzw. Abweichung 4 des Brandschutzkonzeptes näher beschrieben und argumentiert.  Es werden 5 Stk. Tragbare Feuerlöscher pro Stall vorgesehen.   

Es wird ein Brandschutzbeauftragter namhaft gemacht und gemäß TRVB 117 O  ausgebildet.   

Es werden Brandschutzpläne gemäß TRVB 121 O 2015 erstellt und zumindest im Bereich der Brandmeldezentralen sowie beim Brandschutzbeauftragten abgelegt.  

Nähere Details sind den Projektunterlagen zu entnehmen.   

Auflagen 

Weiters sind folgende Auflagen vor Inbetriebnahme zu erfüllen bzw. während des Betriebes der Anlage einzuhalten: 

Bautechnische Auflage: 

1. Die normgemäße, standsichere und gebrauchstaugliche Ausführung der neuen Gebäude und Gebäudeteile und insbesondere der beschriebenen und projektsergänzten Absturzsicherung ist gemäß statischen Anforderungen (siehe Eurocodes 0-9) von einem Befugten zu bestätigen. Diese Bestätigungen sind im Betrieb zur Einsichtnahme aufzubewahren oder auf Verlangen der Behörde vorzuweisen.  

HINWEISE:  

· Für alle bau- und brandschutztechnischen Belange, deren Eignung bzw. Aufbau nach Fertigstellung des Bauvorhabens augenscheinlich nicht mehr oder nur teilweise festgestellt bzw. nachvollzogen werden können, kann im Zuge einer Überprüfung eine fachliche Auskunft nur bei Vorliegen entsprechender Atteste und Bestätigungen erfolgen. 
· Atteste müssen eindeutig zuordenbar sein. Aus Attesten muss Art, Ort und Umfang des jeweils attestierten Gegenstandes klar hervorgehen. Der Bezug zur jeweiligen Norm oder technischen Richtlinie ist anzugeben. Bei Verwendung geprüfter Systeme sind der Hersteller, die Typenbezeichnung bzw. der Handelsname sowie das dazugehörige Prüfattest (Prüfer, Datum, BV-Zahl und Gültigkeitsdauer) anzuführen. Wenn es zur Klarheit erforderlich ist, ist auch die Ausführung genauer zu schreiben. 

Maschinenbautechnische Auflagen: 

2. Im Sinne des Explosionsschutzdokuments FireX Greßlehner GmbH vom 24.01.2025 mit der Dokument Nr. T25012_01_00_EXK ist ein Reinigungsplan mit den organisatorischen Anweisungen zum Umgang mit Staubablagerungen außerhalb der Staubsammelsäcke zu erarbeiten. Anhand dieses Reinigungsplans sind die laufenden Reinigungen durchzuführen und in einem Prüfbuch zu dokumentieren. Das Prüfbuch und der Reinigungsplan sind im Betrieb zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten.  

3. Bei allen Schüttgutlagern gilt, dass alle leitfähigen Teile der Anlagen und Einrichtungen zu erden und alle ableitfähigen Teile der Anlagen und Einrichtungen mit Erdkontakt zu versehen sind. Die Verwendung von isolierendem Material ist nur zulässig, wenn dadurch die Erdung der leitfähigen oder ableitfähigen Teile nicht unterbrochen wird. Über die ordnungsgemäße Ausführung ist ein Nachweis eines hierzu Befugen im Betrieb zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten.  

4. Die Festlegung von Wasserdesinfektionsmittel (Wirkstoffe und Dosierung) in der Hochdruck-Luftbefeuchtungsanlage haben in Abstimmung mit einem Tierarzt oder einem entsprechend fachlich qualifizierten Unternehmen zu erfolgen.  

Diese Festlegungen und Reinigungsintervalle sind in einem Reinigungs- und Wartungsplan festzuhalten. Der entsprechende Reinings- und Wartungsplan ist im Betrieb zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten und mindestens drei Jahre aufzubewahren.  

5. Die Schubbodenaustragung im Brennstofflager muss abschaltbar eingerichtet sein.   

6. Der Schalter für die Schubbodenaustragung ist in dauerhafter Form deutlich als solcher zu kennzeichnen. An der Zugangstüre zum Brennstofflager ist in dauerhafter Form deutlich darauf hinzuweisen, dass vor Betreten des Schubbodens die Bodenaustragung abgeschaltet und in abgeschaltetem Zustand gesichert werden muss.  

7. Die begehbaren Gitterroste bei der Abwurföffnung für Hackgut müssen so ausgeführt sein, dass sie ohne Werkzeug nicht geöffnet werden können.   

8. Es ist jeweils eine Temperaturüberwachung im Brennstofflager (TÜB) entsprechend TRVB 118 H für beide Biomasseheizungsanlagen zu errichten. Für diese Anlagen ist jeweils eine eigene optische und akustische Alarmgebung erforderlich. Die optische Alarmgebung der TÜB ist so auszuführen, dass sie im Freien deutlich wahrgenommen werden kann (rote Drehleuchte). Direkt bei den Drehleuchten ist der Hinweis „Temperaturüberwachung Brennstofflagerraum“ mit Bezeichnung des jeweiligen Brennstofflagers in dauerhafter Form deutlich anzubringen. Die Alarmgebungen müssen am Hauptangriffsweg der Feuerwehr montiert werden.  

9. Die TÜB`s sind in das zentrale Leitsystem der Heizungsanlage so einzubinden, dass bei Alarm wird eine Verständigung über eine GSM-Schnittstelle an den Betreiber übermittelt wird. Über die ordnungsgemäße Ausführung dieser Alarmierung ist ein Nachweis eines hierzu Befugen im Betrieb zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten oder in Kopie der BH Baden zu übersenden.  

10. Die Auslösung für die Händischen Löscheinrichtungen (HLE) ist im jeweiligen Kesselaufstellraum so anzuordnen, dass sie jederzeit erreicht werden kann.  

Die Auslösearmatur ist jeweils in dauerhafter Form, deutlich als solche zu  kennzeichnen und muss auch in den Brandschutzplänen eingezeichnet sein.  

11. In den Auftstellungsräumen der Heizkessel sind dauerhafter Form deutlich Anlagenschemata auszuhängen, denen auch die Sicherheitseinrichtungen gegen unzulässigen Druckanstieg nach der ÖNRM EN 12828 zu entnehmen sein müssen.  

12. Ein für alle Biomasseheizungsanlagen ist jeweils ein Installationsattest über die ordnungsgemäße Herstellung der Anlage entsprechend dem Anhang 3 der TRVB 118 H, Ausgabe 2016 im Betrieb zur Einsichtnahme bereitzuhalten oder in Kopie der BH Baden zu übersenden.  

13. Über die Eignung der Schornsteine zum Anschluss der Heizkessel (Biomasse- und Ölkessel) sind mangelfreie Kamineignungsbefunde, ausgestellt von einem Rauchfangkehrermeister, im Betrieb zur Einsichtnahme bereitzuhalten oder in Kopie der BH Baden zu übersenden.  

14. Die produktführende Mineralölleitung zum Ölkessel ist einer Dichtheitsprüfung mit einem Prüfüberdruck von mind. 5 bar zu unterziehen. Ein Nachweis über die anstandslos verlaufene Druckprüfung ist im Betrieb zur Einsichtnahme bereit zu halten oder in Kopie der BH Baden zu übersenden.  

15. Bei der Füllstelle für Mineralöl ist in dauerhafter Form deutlich auf die Verwendungspflicht des Grenzwertgebers sowie auf die zu verwendende Mineralölsorte hinzuweisen.   

16. Eine Entlüftungsleitung für den Öltank ist im Freien bis ca. 2,5 m über Niveau hochzuführen. Die Entlüftungsleitung muss mindestens den gleichen (oder größeren) Durchmesser als die Füllleitung aufweisen.  

17. Das Magnetventil in der Ölleitung zum Brenner ist an der höchsten Stelle der Mineralölleitung (mind. oberhalb des max. zu erwartenden Flüssigkeitsspiegels in den Lagerbehältern) anzuordnen.   

18. Der Öllagerraum ist entsprechend der Raumwidmung an der Zugangstür als solcher zu kennzeichnen.  

19. Der Leckagenmelder vom Fabrikat AFRISO ist in das zentrale Leitsystem der Heizungsanlage so einzubinden, dass bei Alarm eine Verständigung über eine GSM-Schnittstelle an den Betreiber übermittelt wird. Über die ordnungsgemäße Ausführung dieser Alarmierung ist ein Nachweis eines hierzu Befugen im Betrieb zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten oder in Kopie der BH Baden zu übersenden.  

20. Der Aufstellungsraum der Kompressoren ist mit einer ständig wirksamen Lüftungsöffnung mit einem Querschnitt von mindestens 400 cm² auszustatten.  

21. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Betriebsprüfung und Einstufung und der wiederkehrenden Überprüfungen des Windkessels der Kompressoranlage, ausgestellt von einer Prüfstelle, ist im Betrieb zur Einsichtnahme bereitzuhalten oder in Kopie der BH Baden zu übersenden.  

Wasserbautechnische Auflagen: 

22. Die beiden Brunnenanlagen sind so zu erhalten, dass  
▪ sich diese mind. 30 cm über Geländeniveau befinden 
▪ die Stoßfuge zwischen den ersten beiden Brunnenringen durch geeignete Mittel (z.B. Zementputz, Brunnenschaum) abgedichtet sind  
▪ die Abdeckung mit einem tragfähigen und dicht schließenden einteiligen Deckel erfolgt  
▪ die Entnahmeöffnungen tagwasserdicht und versperrbar ausgeführt sind  
▪ der unmittelbare Nahbereich der Brunnen so erhalten bleibt, dass  

             Oberflächenwasser nicht zum Brunnen hinfließen kann  

▪ Leitungsdurchbrüche sind flüssigkeitsdicht abzuschließen 

23. Der Hallenboden in den Ställen ist flüssigkeitsdicht und produktbeständig aufzubauen. Entsprechende Bestätigungen sind im Betrieb zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten oder in Kopie der BH Baden zu übersenden. 

24. Kanäle, Schächte, Schmutzwassertanks und Güllegruben sind dicht herzustellen. Die Dichtheit ist nach den ÖNORMEN EN 1610 und B 2503 von einem Fachkundigen zu prüfen. Die Dichtheitsprobe ist durch ein Fachunternehmen in Form einer 24-stündigen Wasserstandsprobe vorzunehmen. Die entsprechenden Nachweise sind aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen. Die Wiederholung der Dichtheitsprüfung wird im Zuge der Umweltinspektion festgelegt.  

25. Der Bereich der Mistlagerstätte ist baulich so auszuführen bzw. abzugrenzen, dass Flüssigkeitsübertritte von bzw. auf benachbarte Flächen wirksam unterbunden werden.  

26. Hinsichtlich dem Jahresverbrauch (8.236 m³/a) sind entsprechende Aufzeichnungen in einem Betriebsbuch zu führen und auf Verlangen vorzulegen.  

Folgende Auflagen sind bei Auflassung bzw. dauerhaften Stilllegung der Anlage zu berücksichtigen:  

27. Sämtliche mit Schmutzwässern und Mist in Berührung gekommenen Bauteile (Güllegrube, Schmutzwassertanks, Mistlager, Hühnerställe, etc.) sind zuerst mechanisch zu reinigen und entsprechend zu desinfizieren. Die anfallenden Schmutzwässer sind nachweislich zu entsorgen.  

28. Bei der Entfernung der Anlagen ist auf allfällige Kontaminationen des Untergrundes zu achten. Das verbliebene Untergrundmaterial ist durch eine fachkundige Person (z.B. einschlägiger Sachverständiger, Ziviltechniker, Spezialfachfirma) auf Verunreinigungen zu untersuchen und die Analysenwerte sind zu dokumentieren und in einem Plan einzutragen.  

29. Kontaminiertes Material (Boden, Riesel, Abbruch) ist entsprechend dem Verunreinigungsgrad zu entsorgen. Die entsprechenden Belege sind der Behörde vorzulegen.  

30. Unterirdische aufzulassende Lagerbehälter (Güllegrube, Schmutzwassertanks, etc.) sind bei Verbleib im Erdreich, nach entsprechender Reinigung, mit geeignetem Material (Magerbeton, Sand) hohlraumfrei zu verfüllen.  

31. Die Sanierungsarbeiten und Beweissicherungen sind unter Aufsicht einer fachkundigen Person durchzuführen und zu dokumentieren. Der Behörde ist ein Bericht samt Attesten bzw. Bestätigungen der jeweils ausführenden Fachfirma vorzulegen. 

Elektrotechnische Auflagen: 

32. Über die Ausführung der Allgemeinen elektrischen Niederspannungsanlagen, die Durchführung der zugehörigen mangelfreien Erstprüfungen und die Erstellung der zugehörigen mangelfreien Dokumentationen gemäß OVE E 8101 + OVE E 8101/AC1 für Zubau zu Stall 3, Stall 4 und Umbau Heizungsgebäude ist eine Bestätigung einer Elektrofachkraft vor Ort zur Einsichtnahme bereitzuhalten, in welcher zusätzlich auf die angewandten Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag konkret einzugehen ist.  

33. Über die Ausführung der Allgemeinen elektrischen Niederspannungsanlagen, die Durchführung der zugehörigen mangelfreien Erstprüfungen und die Erstellung der zugehörigen mangelfreien Dokumentationen gemäß den jeweils zutreffenden Teilen von ÖVE-EN 1 und ÖVE/ÖNORM E 8001 für Stall 1, Stall 2, Raum „Notstrom/Elektro-Technik“ bei Stall 5, Zubau zu Stall 7 und Stall 8 ist eine Bestätigung einer Elektrofachkraft vor Ort zur Einsichtnahme bereitzuhalten, in welcher zusätzlich auf die angewandten Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag konkret einzugehen ist.  

34. Über die ordnungsgemäße Ausführung und mangelfreie Prüfung der Verriegelung zur Verhinderung eines Netzparallelbetriebs des Notstromaggregates mit dem Netz der Verteilernetzbetreiberin Netz Niederösterreich GmbH ist eine Bestätigung einer Elektrofachkraft vor Ort zur Einsichtnahme bereitzuhalten. Über die Ausführung der Notstromversorgungsanlage mit Notstromaggregat, die Durchführung der zugehörigen mangelfreien Erstprüfung und die Erstellung der zugehörigen mangelfreien Dokumentation gemäß den jeweils zutreffenden Teilen von ÖVE-EN 1 und ÖVE/ÖNORM E 8001 ist eine Bestätigung einer Elektrofachkraft vor Ort zur Einsichtnahme bereitzuhalten, in welcher zusätzlich auf die angewandten Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag (d.h. für Notstrombetrieb) konkret einzugehen ist.  

35. Über die Verlegung der neuen elektrischen Niederspannungskabelleitungen gemäß OVE E 8120 ist eine Bestätigung einer Elektrofachkraft vor Ort zur Einsichtnahme bereitzuhalten. Der zugehörige gemäß OVE E 8120 erforderliche Kabelplan ist vor Ort zur Einsichtnahme aufzubewahren.  

36. Im Raum „Notstrom/Elektro-Technik“ sind die 5 Sicherheitsregeln gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet), die Anleitungen gemäß OVE E 8350 und OVE E 8351 sowie ein aktuelles Übersichtsschaltbild mit Darstellung der Betriebsgrenze zu den elektrischen Anlagen der Netz Niederösterreich GmbH dauerhaft auszuhängen. Der Raum „Notstrom/Elektro-Technik“ ist von Lagerungen und abgestellten Gegenständen freizuhalten.  

37. Es ist eine Bestätigung einer Elektrofachkraft darüber vor Ort zur Einsichtnahme bereitzuhalten, dass die künstliche Allgemeinbeleuchtung in den projektsgegenständlichen Gebäuden derart ausgeführt ist, dass ein einzelner Fehler bzw. das Ansprechen einer einzelnen Schutzeinrichtung (z.B. Überstrom-Schutzeinrichtung („Sicherung“) oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtung („FI-Schalter“)) zu keinem gesamten Ausfall der künstlichen Allgemeinbeleuchtung im jeweils betroffenen Bereich führen kann. Dieser Bestätigung ist ein Übersichtsschaltbild über die künstliche Allgemeinbeleuchtung beizulegen.  

38. Es ist eine Bestätigung einer Elektrofachkraft darüber zur Einsichtnahme bereitzuhalten, dass bei Ausfall oder Störung der Allgemeinen Stromversorgung der Netz Niederösterreich GmbH das Notstromaggregat automatisch die gesamte künstliche Allgemeinbeleuchtung der projektsgegenständlichen Gebäude versorgt.  

39. Beim Betreten der projektsgegenständlichen Gebäude ohne ausreichendes Tageslicht (ohne ausreichende natürliche Belichtung) ist immer eine funktionsfähige Akku-Handlampe mitzuführen.  

40. Über die Ausführung des äußeren und inneren Blitzschutzsystems für die projektsgegenständlichen Gebäude, die Durchführung der zugehörigen mangelfreien Erstprüfungen und die Erstellung der zugehörigen mangelfreien Dokumentationen gemäß ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 ist eine Bestätigung einer Elektrofachkraft vor Ort zur Einsichtnahme bereitzuhalten.  

41. Über die erforderlichen Wiederkehrenden Prüfungen der projektsgegenständlichen elektrischen Anlagen einschließlich Blitzschutzsysteme sind mangelfreie Prüfberichte vor Ort zur Einsichtnahme bereitzuhalten.  

42. Über die Durchführung der erforderlichen Probeläufe des Notstromaggregates sind Aufzeichnungen zu führen und vor Ort zur Einsichtnahme bereitzuhalten.   

43. Die Norm ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) ist bei Errichtung und Betrieb sowie Außerbetriebnahme der projektsgegenständlichen elektrischen Anlagen einzuhalten. Der aktuelle Anlagenbetreiber gemäß dieser Norm muss in der Dokumentation immer schriftlich namhaft gemacht sein. Die bei Errichtung und Betrieb sowie Außerbetriebnahme der projektsgegenständlichen elektrischen Anlagen erforderlichen Abstimmungen zwischen Hirschhofer Martin GmbH und zuständiger Verteilernetzbetreiberin Netz Niederösterreich GmbH sind unter Einhaltung von ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) ordnungsgemäß durchzuführen und zu dokumentieren. Die zugehörige Dokumentation ist vor Ort zur Einsichtnahme bereitzuhalten. In den zugehörigen vertraglichen Vereinbarungen (z.B. Betriebs-führungsübereinkommen, Wartungsverträge, ...) müssen die Betriebsgrenze zwischen den elektrischen Anlagen der Hirschhofer Martin GmbH und den elektrischen Anlagen der Netz Niederösterreich GmbH sowie die Betriebsführungsverhältnisse und die elektrotechnischen Verantwortlichkeiten eindeutig festgelegt sein. 

Luftreinhaltetechnische Auflagen: 

44. Der Biomassekessel Fabrikat Polytechnik, Type PR 1000 U inklusive der Abgasreinigungseinrichtungen sind so zu warten, instand zu halten und zu betreiben, dass im Reingasstrom die Einhaltung der folgenden Emissionsgrenzwerte gegeben ist:  

Schwefeldioxid (SO2): 92 mg/m³  

Stickoxide (NOx): 267 mg/m³  

Staub: 22 mg/m³  

Kohlenmonoxid (CO): 175 mg/m³  

Gesamtkohlenstoff (OGC): 15 mg/m³  

Dioxine und Furane (PCDD/F): 0,1 ng/m³  

Chlorwasserstoff (HCl): 20 mg/m³  

Fluorwasserstoff (HF): 1,85 mg/m³  

Ammoniak (NH3): 17,5 mg/m³  

Quecksilber (Hg): 0,03 mg/m³  

Cadmium (Cd) und Thallium (Tl): 0,03 mg/m³  

Zink (Zn): 0,5 mg/m³  

Chrom (Cr): 0,75 mg/m³  

Kupfer (Cu): 0,75 mg/m³  

Blei (Pb): 0,5 mg/m³  

Arsen (As): 0,5 mg/m³  

Nickel (Ni): 0,5 mg/m³  

Die genannten Massenkonzentrationen verstehen sich als Halbstundenmittelwerte und beziehen sich auf das Abgasvolumen im Normzustand (0°C, 1013 hPa) nach Abzug des Wasserdampfgehaltes und 11 % Sauerstoff.  

45. Die Rauchgasentstickung mittels der selektiven nichtkatalytischen Reduktion (SNCR – Verfahrenshilfsstoff: Harnstoff) und der Rauchgasentschwefelung (Additivzugabe Ca(OH)2-Injektion im Gewebefilter) hat im Automatikbetrieb mit optimaler Dosierung zu erfolgen. Zur Darstellung der jeweiligen optimalen Dosiermenge sind Emissionsmessungen, während eines repräsentativen Betriebsgeschehen, der Luftschadstoffe SO2, NH3, NOx vor und auch nach der Rauchgasreinigung (Rohgas-/Reingasmessungen) durchzuführen. Bei der Interpretation der Messdaten ist der jeweilige Abscheidegrad und die entsprechende Dosiermenge darzustellen.  

46. Die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte gemäß Auflage 44.) sowie die Vorgaben nach Auflage 45.) ist der Behörde anlässlich der Inbetriebnahme in Form einer Abnahmemessung innerhalb eines Jahres und in wiederkehrenden regelmäßigen Emissionsmessungen, drei Jahre nicht übersteigenden Zeitabständen nachzuweisen. Die Emissionsmessungen sind von entweder akkreditierte Stellen im Rahmen des fachlichen Umfangs ihrer Akkreditierung, staatlich autorisierte Anstalten oder Ziviltechniker und Ingenieurbüros des einschlägigen Fachbereichs durchzuführen. Die ausgestellten Berichte über die Emissionsmessungen müssen den Anforderungen der ÖNORM M 9413 entsprechen und sind der Behörde vorzulegen.  

47. Über sämtliche Wartungs-, Kontroll-, Reinigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Tausch von Filterelementen im Bereich der Rauchgasreinigungsanlage sind Aufzeichnungen in einem Betriebstagebuch zu führen, welches zur Einsichtnahme durch die Behörde in der Betriebsanlage aufzubewahren ist. Ebenfalls sind Aufzeichnungen über den Verbrauch von Harnstoff und Ca (OH)2 zu führen sowie die Lieferscheine aufzubewahren.  

48. Der Austrag und die Lagerung von der Flugasche und Rostasche hat in einem staubdichten System zu erfolgen. Um ein Umfüllen von Asche auf dem Betriebsgelände ist zu unterlassen.  

49. Bei Verschmutzung der Fahr- und Manipulationsflächen, insbesondere nach Hackgutanlieferung, sind diese entsprechend zu reinigen.  

Hinweis: 

Für die Hackschnitzel Doppelkesselanlage (Nennleistung: 1 x 220 kW und 1 x 320 kW), die nur im Wartungsfall der großen Biomassefeuerungsanlage betrieben wird sowie für die Öl-Heizung (Ölkessel 720 kW), welche lediglich als Ausfallsreserve und zur Spitzenlastabdeckung betrieben wird, sind die Bestimmungen der Feuerungsanlagen-Verordnung – FAV 2019, BGBl. II Nr. 293/2019 anzuwenden.  

Abschließend wird angeführt, dass das Betriebsareal in der KG Schwarzensee gemäß LGBl. Nr. 8103/1-0 idgF nicht als Feinstaubsanierungsgebiet ausgeschrieben ist.  

Lärmtechnische Auflage: 

50. Es ist der messtechnische Nachweis über die Einhaltung der prognostizierten betrieblichen Dauergeräusche im Nachtzeitraum bei Vollbetrieb gemäß „Prognosszenario 1“ und „Prognoseszenario 2“ an den definierten Referenzmesspunkten zu erbringen.   

Szenario 1:  

IP-R1: LAeq = 50,6 dB  

IP-R2: LAeq = 46,3 dB  

Szenario 2:   

IP-R1: LAeq = 47,9 dB  

IP-R2: LAeq = 50,0 dB  

Der Nachweis ist von einer akkreditierten Prüfanstalt für Schallschutz bzw. einem Ziviltechniker/Ingenieurbüro entsprechender Fachrichtung zu erbringen.  

Brandschutztechnische Auflagen: 

51. Die ordnungsgemäße Ausführung der Brandmeldeanlage gem. TRVB S 123 im Schutzumfang „Brandabschnittschutz“ für die Stallungen 1, 2, 3, 4 und 8 ist in Form eines Berichtes über die Abschlussüberprüfung, ausgestellt von einer hierzu befugten Stelle, nachzuweisen, und im Betrieb zur Einsichtnahme aufzubewahren. Ebenso sind die erforderlichen wiederkehrenden Überprüfungsberichte in der Betriebsanlage aufzubewahren.  Die ausgeführten Brandfallsteuerungen haben der TRVB 151 S zu entsprechen. Die ordnungsgemäße Funktion der Brandfallsteuerungen (z.B. Alarmierung) sind im Abschlussbericht der Brandmeldeanlage zu vermerken. 

52. Die geplanten Brandschutzpläne gem. TRVB  121 O sind nachweislich dem örtlichen Feuerwehrkommando in Papier und digitaler Form zu überreichen. 

Eine weitere Parie ist im Bereich der Brandemeldezentrale zu hinterlegen.  

53. Über die ordnungsgemäße Ausführung der Abschottungen bzw. Ummantelungen bei Durchtritt durch brandabschnittsbildende Wände bzw. Decken (bzw. Trenndecken und Trennwände) ist ein Nachweis im Sinne der TRVB 110B zu führen und in der Betriebsanlage zur Einsichtnahme aufzubewahren.  

54. Es ist ein Nachweis über die Ausbildung der Brandschutzorgane (Brandschutzbeauftragten) gem. einschlägigen Richtlinien (TRVB 117 O) in der Betriebsanlage zur Einsichtnahme aufzubewahren.   

55. Ein Nachweis unter Beiziehung der örtlich zuständigen Feuerwehr über die Eignung der Löschwasserversorgung (insbesondere die Entnahmesituation des gedeckten Löschwasserbehälters (zirka 216 m³) östlich des Stalles 1) ist zu führen.  

agrartechnische Auflagen: 

56. Bei den Ammoniakemissionen aus den Ställen in die Luft ist ein Grenzwert von max. 0,08 kg/Tierplatz/Jahr einzuhalten. Die Berechnung erfolgt vorrangig durch Schätzung anhand von Emissionsfaktoren.   

57. Bezüglich des gesamten ausgeschiedenen Stickstoffs ist ein Grenzwert von 0,6 kg/Tierplatz/Jahr einzuhalten. Die Berechnung erfolgt vorrangig durch eine Massenbilanz auf Grundlage von Futteraufnahme, Rohproteingehalt des Futters und Tierleistung.  

58. Hinsichtlich des gesamten ausgeschiedenen Phosphors (P2O5) ist ein Grenzwert von 0,25 kg/Tierplatz/Jahr einzuhalten. Die Berechnung erfolgt vorrangig durch eine Massenbilanz auf Grundlage von Futteraufnahme, Phosphorgehalt des Futters und Tierleistung.  

Hinweise: 

- Wenn die Anlage fertig gestellt ist, müssen Sie dies der Bezirkshauptmannschaft Baden bekannt geben. 

- Auf die Pflichten des Betreibers einer IPPC Anlage nach § 7 NÖ IBG sowie die Ausarbeitung eines Sicherheitskonzeptes nach § 7a und dessen rechtzeitiger Vorlage an die Behörde wird hingewiesen 

- Im Hinblick auf die beabsichtigte Ausbringung der Asche auf landwirtschaftlich genutzte Böden wird auf § 17 NÖ Bodenschutzgesetz (Anzeigeverpflichtung an die Behörde) ausdrücklich hingewiesen. 

   Die Einbringung entsprechender Anzeigen wird im Rahmen der Umweltinspektion geprüft werden. 

Veröffentlichung der Begründung:
Mit Bescheid des Amtes der NÖ Landesregierung, Abteilung Umwelt und Energierecht vom 30.10.2018 wurde festgestellt, dass der auf Gst. Nr. 311/3, KG Schwarzensee, Marktgemeinde Weissenbach an der Triesting, betriebener Hühnermastbetrieb mit  insgesamt 280.000 Masthühnerplätzen, so insbesondere auch die mit Bescheiden der  Marktgemeinde Weissenbach an der Triesting vom 08.05.2002, 30.05.2008 und  27.11.2013 baubehördlich bewilligte Errichtung bzw. Erweiterung von Hühnermastställen  auf Grundstück Nr. 311/3, KG Schwarzensee, keinen Tatbestand im Sinn des § 3a UVP-G 2000 iVm Z 43 des Anhanges 1 zum UVP-G 2000 erfüllt und damit nicht der Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt.   

Die Martin Hirschhofer GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt Mag. Wolfram Schachinger, hat daher mit Schreiben vom 11. Oktober 2023 um Änderung der bestehenden IPPC Anlage nach dem NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz (NÖ IBG) für die Haltung von insgesamt 287.531 Stück Geflügel im Standort 2565 Neuhaus, Triestingtal, Schwarzensee 10, Parz.Nr. 311/1, KG Schwarzensse, Gemeinde Weissenbach an der Triesting, angesucht.  

Gemäß § 11 NÖ IBG sind für Anlagen, die bereits vor dem 30.10.1999 bestanden haben, keine Bewilligungen erforderlich, sondern lediglich Überprüfungen (Umweltinspektionen) und eine Anzeige gem. § 11 Abs. 2 NÖ IBG. 

Somit gelten alle Anlagenteile, die vor dem 1.11.1999 errichtet wurden, als IPPC rechtlicher Bestand und waren im Verfahren nur jene Anlagenteile als neu zu beurteilen, welche seither errichtet und betrieben wurden sowie jene, die nunmehr neu errichtet werden sollen.  

Im Detail wird dazu auf die Projektbeilage Nr. 2 mit einer genauen Auflistung der entsprechenden Anlagenteile verwiesen. 

Als Beweisthema wurde seitens der Behörde den beigezogenen Amtssachverständigen folgendes vorgegeben: 

Entsprechend § 5 Abs. 5 NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz (NÖ IBG) ist die Bewilligung zu erteilen, wenn die Anlage wie in Art. 11 der Richtlinie 2010/75/EU genannt, betrieben wird. 

Art. 11. der genannten Richtlinie lautet: 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit die Anlage nach folgenden Prinzipien betrieben wird: 

a) Es werden alle geeigneten Vorsorgemaßnahmen gegen 

Umweltverschmutzungen getroffen; 

b) die besten verfügbaren Techniken werden angewandt; 

c) es werden keine erheblichen Umweltverschmutzungen verursacht; 

d) die Erzeugung von Abfällen wird gemäß der Richtlinie 2008/98/EG vermieden; 

e) falls Abfälle erzeugt werden, werden sie entsprechend der Prioritätenfolge und 

im Einklang mit der Richtlinie 2008/98/EG zur Wiederverwendung vorbereitet, 

recycelt, verwertet oder, falls dies aus technischen oder wirtschaftlichen 

Gründen nicht möglich ist, beseitigt, wobei Auswirkungen auf die Umwelt 

vermieden oder vermindert werden; 

f) Energie wird effizient verwendet; 

g) es werden die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um Unfälle zu verhindern 

und deren Folgen zu begrenzen; 

h) bei einer endgültigen Stilllegung werden die erforderlichen Maßnahmen 

getroffen, um jegliche Gefahr einer Umweltverschmutzung zu vermeiden und den in Artikel 22 beschriebenen zufrieden stellenden Zustand des Betriebsgeländes wiederherzustellen. 

Weiters sieht § 5 Abs. 6 NÖ IBG vor, dass der Bewilligungsbescheid Auflagen nach Art. 14, 15, 16 und 18 der Richtlinie 2010/75/EU, insbesondere Emissionsgrenzwerte sowie Maßnahmen zur Überwachung der Emissionen und bei einer endgültigen Stilllegung der Anlage zu enthalten hat. 

Folgendes war durch die beigezogenen Amtssachverständigen zu beurteilen: 

1. Es ist sachverständig im jeweiligen Fachgebiet zu beurteilen, ob und inwieweit die Kriterien der genannten lit. a bis h) des Art 11. der Richtlinie 2010/75/EU zutreffen. Im Hinblick auf die besten verfügbaren Techniken wird seitens der Behörde auf den Durchführungsbeschluss (EU) 2017/302 der Kommission vom 15. Februar 2017 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Intensivhaltung oder -aufzucht von Geflügel oder Schweinen vom 21.2.2017, L 43/231, hingewiesen (v.a. für Wasser, Agrar, Lärm, Luft relevant) siehe: 

https://www.ippc.gv.at/natippc/#/bvt-conclusions bzw. BVT-Merkblätter und Durchführungsbeschlüsse zum Download | Umweltbundesamt 

2. Weiters ist sachverständig darzulegen, ob und welche Genehmigungsauflagen im Sinne des Art 14, 15, 16 und 18 der Richtlinie 2010/75/EU erforderlich sind (betrifft v.a. Wasser, Luft, Lärm und Agrartechnik). Zusatzfrage für ASV für Wasser, Luft und Lärm: Welche Emissionsgrenzwerte sind festzulegen? Welche Maßnahmen zur Überwachung der festzulegenden Emissionsgrenzwerte sind erforderlich? 

3. Welche Auflagen sind bei einer endgültigen Stilllegung der Anlage erforderlich? 

4. Zusatzfrage an die ASV für Luftreinhaltetechnik: Verursacht die Anlage Treibhausgasemissionen gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG? Wenn ja, sind keine direkten Emissionen zulässig. 

Mit Schreiben vom 8. Mai 2025 wurde der Änderungsantrag durch Anschlag an der Amtstafel der Marktgemeinde Weissenbach sowie der Bezirkshauptmannschaft Baden sowie auf der Internetseite der Behörde für die Dauer von 6 Wochen kundgemacht. Einwendungen gegen das Vorhaben wurden nicht vorgebracht. 

In Folge wurde am 23.6.2025 eine Verhandlung im Beisein je eines Amtssachverständigen für Bautechnik, Maschinenbautechnik, Wasserbautechnik, Lärmschutztechnik, Elektrotechnik, Agrartechnik, Luftreinhaltetechnik und Lärmtechnik sowie eines Sachverständigen für Brandschutztechnik durchgeführt.  

Dabei wurden seitens der Amtssachverständigen der Fachgebiete Bautechnik, Maschinenbautechnik, Wasserbautechnik, Elektrotechnik, Brandschutztechnik das Vorhaben positiv im Hinblick auf das gestellte Beweisthema beurteilt. 

In den Fachgebieten Agrartechnik, Luftreinhaltetechnik und Lärmtechnik waren fachliche Ergänzungen notwendig und wurden diese nach der Verhandlung vorgelegt. 

Dazu wurden abschließende Gutachten der genannten Fachgebiete eingeholt. 

Seitens des Vertreters der Land- und Forstwirtschaftsinspektion wurde folgendes erklärt: 

Der Vertreter der Land- und Forstwirtschaftsinspektion erklärt, dass bei plan- und beschreibungsgemäßer Ausführung, sowie Vorschreibung aller Auflagenpunkte aus den Gutachten der Amtssachverständigen für Bautechnik, Maschinebautechnik und Brandschutztechnik (Sachverständigen) gemäß § 261 Landarbeitsgesetz 2021, gegen die Erteilung der Genehmigung keine Einwendungen bestehen.  

Vom Vertreter der NÖ Umweltanwaltschaft wurde im Rahmen der Verhandlung folgende Erklärung abgegeben: 

Seitens der NÖ Umweltanwaltschaft wurde im Zuge der Verhandlung die Frage gestellt, ob die nun zu genehmigende Anlage dem Konsens entspricht, der im Rahmen des Feststellungsbescheides vom 30. Oktober 2018 genehmigt wurden. Diese Frage wurde seitens der Rechtvertretung des Konsenswerbers bzw. des Vertreters der BH Baden Mag. HALLBAUER für die NÖ Umweltanwaltschaft plausibel und nachvollziehbar erläutert. Diese Rechtsfrage wurde seitens der zuständigen Behörde im Vorfeld der Verhandlung eingehend geprüft.   

Bezüglich der Aufbringung des Verbrennungsrückstandes des Heizwerkes in Form von Asche auf umliegende Felder wird nachgefragt, ob dies konsensgemäß ist bzw. dies dem Stand der Technik entspricht.  

Nach der beschriebenen Projektergänzung wurde seitens der NÖ Umweltanwaltschaft mit Schreiben vom 12.11.2025 abschließend mitgeteilt, dass gegen das angeführte Vorhaben kein Einwand erhoben, sofern die in den Fachgutachten vorgeschlagenen Auflagen vorgeschrieben werden.  

Von den Gemeindevertretern wurde dargelegt, dass keine Geruchs- und Lärmbeschwerden in den letzten Jahren bekannt seien.  

Rechtlich ist Folgendes festzustellen:  

1. Rechtsgrundlagen  

§ 4 NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz (NÖ IBG) besagt:  

Bewilligungs- und Anzeigepflicht  

(1) Die Errichtung einer IPPC-Anlage (§ 1 Abs. 1 Z 1) bedarf jedenfalls, die Änderung einer solchen Anlage nur, wenn dadurch erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Personen oder die Umwelt eintreten könnten oder eine Kapazitätsausweitung von 100 % des in der Anlage 1 festgelegten Schwellenwertes erreicht wird, einer Bewilligung.  

(2) Die Änderung der Beschaffenheit oder Funktionsweise oder die Erweiterung einer IPPC-Anlage, welche keine nach Abs. 1 bewilligungspflichtige Maßnahme darstellt, ist – soweit dies Auswirkungen auf die Umwelt haben kann – vier Wochen vor ihrer Ausführung der Behörde anzuzeigen. Ist dies zur Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung erforderlich, hat die Behörde entsprechende Auflagen vorzuschreiben.  

(3) Die Behörde hat auf Antrag des Projektwerbers festzustellen, ob ein Tatbestand des Abs. 1 oder Abs. 2 vorliegt. Die Feststellung kann auch von Amts wegen erfolgen.  

§ 5 NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz (NÖ IBG) besagt:   

Bewilligungsverfahren  

(1) Der Antrag um Bewilligung hat die Angaben nach Art. 12 der Richtlinie 2010/75/EU (§ 10 Abs. 1) zu enthalten. Zusätzlich ist eine Zusammenfassung dieser Angaben in allgemein verständlicher Form dem Antrag anzuschließen.  

(2) Die Behörde hat durch Kundmachung auf der eigenen Internetseite, an der eigenen Amtstafel und an der Amtstafel der Standortgemeinde bekannt zu geben, dass jedermann innerhalb eines Zeitraums von sechs Wochen bei der Behörde während der Amtsstunden in den Antrag und die wichtigsten entscheidungsrelevanten Berichte und Empfehlungen, welche zu diesem Zeitpunkt der Behörde vorliegen, Einsicht nehmen und eine Stellungnahme abgeben darf. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind zu wahren. Weiters ist in der Kundmachung darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung mit Bescheid erfolgt, und gegebenenfalls auf die Tatsache, dass Konsultationen gemäß Abs. 3 erforderlich sind. Andere entscheidungsrelevante Informationen, die zum Zeitpunkt der Kundmachung noch nicht vorliegen, sind während des Bewilligungsverfahrens zur Einsichtnahme bei der Behörde aufzulegen.  

(3) Könnte die Anlage erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Staates haben, oder stellt ein Staat, der von den Auswirkungen der Anlage betroffen sein könnte, ein diesbezügliches Ersuchen, ist diesem Staat eine Ausfertigung des Antrags und seiner Beilagen einschließlich der nach Anhang IV der Richtlinie 2010/75/EU erforderlichen oder bereitgestellten Angaben zum gleichen Zeitpunkt mitzuteilen, zu dem die Kundmachung nach Abs. 2 erfolgt. Diese Angaben dienen als Grundlage dafür, dass der Staat innerhalb eines angemessenen Zeitraums die Öffentlichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen informieren und notwendige Konsultationen nach Art. 26 der Richtlinie 2010/75/EU aufnehmen kann.  

(4) Parteistellung im Bewilligungsverfahren haben:  

a) der Antragsteller/die Antragstellerin,  

b) die Nachbarn (§ 3 Z.3),  

c) die Standortgemeinde und  

d) die NÖ Umweltanwaltschaft.  

e) Umweltorganisationen, die gemäß § 19 Abs. 7 des  

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000, BGBl.Nr. 697/1993 in der Fassung 

BGBl. I Nr. 95/2013, anerkannt sind, soweit sie danach im Land Niederösterreich zur 

Ausübung der Parteienrechte befugt sind, und 

f) Umweltorganisationen aus einem anderen Staat, sofern eine Benachrichtigung des 

anderen Staates gemäß Abs. 3 erfolgt ist, sich die Auswirkungen auf jenen Teil der 

Umwelt des anderen Staates erstrecken, für deren Schutz die Umweltorganisationen 

eintreten, und sich die Umweltorganisationen im anderen Staat am 

Bewilligungsverfahren für eine IPPC-Anlage beteiligen könnten, wenn die Anlage in 

diesem Staat verwirklicht würde.  

(5) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Anlage wie in Art. 11 der Richtlinie 2010/75/EU genannt, betrieben wird. Die Stellungnahmen und Konsultationen gemäß Abs. 2 und 3 sind zu berücksichtigen.  

(6) Der Bewilligungsbescheid hat Auflagen nach Art. 14, 15, 16 und 18 der Richtlinie 2010/75/EU, insbesondere Emissionsgrenzwerte sowie Maßnahmen zur Überwachung der Emissionen und bei einer endgültigen Stilllegung der Anlage zu enthalten.  

(6a) Verursacht eine Anlage Treibhausgasemissionen gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG, so darf die Bewilligung keine Emissionsgrenzwerte für direkte Emissionen dieses Gases enthalten. Dies gilt nicht, wenn durch diese Emissionsgrenzwerte eine erhebliche lokale Umweltverschmutzung vermieden wird.  

(6b) Für die Festlegung weniger strenger Emissionsgrenzwerte ist von der Behörde Art. 15 Abs. 4 der Richtlinie 2010/75/EU anzuwenden.  

(6c) Für die Beprobung und Anwendung von Zukunftstechniken ist von der Behörde Art. 15. Abs. 5 der Richtlinie 2010/75/EU anzuwenden.  

(7) Entscheidungen nach diesen Bestimmungen kommt dingliche Wirkung zu.  

(8) Die Behörde hat im redaktionellen Teil einer im Bundesland weit verbreiteten Tageszeitung oder einer im Bundesland weit verbreiteten Wochenzeitung und auf der eigenen Internetseite kundzumachen, dass die Entscheidung über die Bewilligung einer Anlage innerhalb eines bestimmten, mindestens sechs Wochen betragenden Zeitraums bei der Behörde während der Amtsstunden zur Einsichtnahme aufliegt. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind zu wahren. Diese Bekanntgabe hat auch Angaben über die Öffentlichkeitsbeteiligung zu enthalten. Der Spruch, die Begründung der Bewilligung und im Falle der Gewährung einer Ausnahme gemäß Art. 15 Abs. 4 der Richtlinie 2010/75/EU die Gründe für die Ausnahmeregelung sind auch auf der eigenen Internetseite zu veröffentlichen. Die Ergebnisse der vor der Entscheidung durchgeführten Konsultationen und ihre Berücksichtigung im Rahmen der Entscheidung gemäß Abs. 3, das für die Anlage maßgebliche BVT-Merkblatt und die Genehmigungsauflagen einschließlich der Emissionsgrenzwerte in Bezug zu den besten verfügbaren Techniken und mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten Emissionswerten sind bei der Einsichtnahme zugänglich zu machen. Die Bewilligung und die Angaben zur Beteiligung der Öffentlichkeit sind auch einem gemäß Abs. 3 konsultierten Staat zu übermitteln.  

(9) Rechtskräftig erteilte Bewilligungen für eine IPPC-Anlage, in denen Emissionsgrenzwerte für Treibhausgasemissionen gemäß Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG vorgeschrieben wurden, sind von der Behörde so abzuändern, dass diese Emissionsgrenzwerte entfallen. Die Bewilligungen sind jedoch nicht abzuändern, wenn durch diese Emissionsgrenzwerte eine erhebliche lokale Umweltverschmutzung vermieden wird.  

Die Anlage 1 des NÖ IBG lautet wie folgt:  

Anlage 1  

(IPPC Anlagen)  

Die im Folgenden genannten Schwellenwerte beziehen sich allgemein auf Produktionskapazitäten oder Leistungen. Werden mehrere unter derselben Tätigkeitsbeschreibung mit einem Schwellenwert aufgeführte Tätigkeiten in ein und derselben Anlage durchgeführt, so addieren sich die Kapazitäten dieser Tätigkeiten:  

1.Verbrennung von Brennstoffen in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW oder mehr;  

2.Intensivhaltung oder -aufzucht von Geflügel oder Schweinen mit mehr als  
a)40.000 Plätzen für Geflügel,  

b)2.000 Plätzen für Mastschweine (Schweine über 30 kg) oder  

c)750 Plätzen für Säue.  

2.2. Gemäß § 1 iVm Anlage 1 des NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz liegt eine IPPC-Anlage vor, bei Intensivhaltung oder -aufzucht von mehr als 40.000 Plätzen für Geflügel, 2.000 Plätze für Mastschweine oder 750 Plätzen für Säue.    

2.2.1. Im gegenständlichen Betrieb werden nach Projektrealisierung insgesamt ca. 287.531 Stück Plätze für Geflügel vorhanden sein. Da der Schwellenwert von 40.000 Plätzen für Geflügel erreicht ist, handelt es sich bei gegenständlichem Vorhaben um eine IPPC-Anlage und sind daher die Bestimmungen des NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz anzuwenden, wobei – wie dargestellt – von einer Änderung einer bestehenden IPPC Anlage auszugehen war.  

2.2.2. Wie in § 5 Abs. 2 NÖ IBG gefordert, erfolgte eine Kundmachung am 8.5.2025. 

Stellungnahmen dazu langten – wie erwähnt - keine ein.    

2.2.3. Hinsichtlich der gemäß § 5 Abs. 1 NÖ IBG angeführten Antragsunterlagen, welche sich nach Art 12 der Richtlinie 2010/75/EU richten, ist festzuhalten, dass im gegenständlichen Ermittlungsverfahren festgestellt werden konnte, dass die Unterlagen den Anforderungen entsprechen.    

2.3. Die Amtssachverständigen wurden um Erstellung von Befund und Gutachten dahingehend ersucht, ob aus fachlicher Sicht Bedenken gegen die Erteilung einer Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb der gegenständlichen Anlage unter Berücksichtigung der oben angeführten Schutzziele und insbesondere der besten verfügbaren Techniken bestehen.   

Aus den vorliegenden Gutachten lässt sich zusammengefasst ableiten, dass aus fachlicher Sicht keine Bedenken gegen die Erteilung der Bewilligung unter Berücksichtigung der genannten Schutzziele bestehen.  

Zur Frage betreffend möglicher Beeinträchtigungen der Nachbarschaft (das NÖ IBG sieht hier eine potenzielle Gefährdung oder Belästigung für die Qualifikation als Nachbar als Voraussetzung vor) wird festgehalten, dass sich keine nachvollziehbaren Hinweise auf eine unzumutbare Belästigung oder auf eine 

Gesundheitsgefährdung durch das gegenständliche Projekt für die Nachbarn im Verfahren ergeben haben.  

Seitens der Gemeindevertreter wurde im Verfahren vorgebracht, dass es seit Jahren keine Geruchs- bzw. Lärmbelästigungen gibt. 

Die Zumutbarkeit von möglichen Belästigungen hängt – mangels näherer gesetzlicher Einschränkungen – grundsätzlich von der Ortsüblichkeit derselben ab.   

Gegenständlicher Betrieb befindet sich auf einer als „Grünland Land und  Forstwirtschaft (Glf) ausgewiesenen Fläche.    

Die exponiertesten Wohnnachbarschaften befinden sich auf Bauland-Agrargebiet, Bauland-Wohngebiet bzw. „Geb“ (erhaltenswertes Gebäude im Grünland) gewidmeten Flächen. Die nächstgelegene Wohnnachbarschaft befindet sich in rund 330 Metern Entfernung. 

Die mit einer Landwirtschaft typischerweise verbundenen Immissionen sind in dieser Widmung vom Nachbarn hinzunehmen (in Analogie dazu, wie auch die mit dem Wohnen üblicherweise verbundenen Immissionen ausgehend von einem Wohnobjekt hinzunehmen sind – siehe VwGH vom 13. Dezember 2011, 2009/05/0338). 

Dennoch darf es aber auch hier, wie der zitierten Entscheidung zu entnehmen ist, zu keinen unzumutbaren Belästigungen bzw. Gesundheitsgefährdungen kommen.    

Diesbezüglich wird auf die nachvollziehbaren Ausführungen der Amtssachverständigen aus den oben angeführten Fachrichtungen, insbesondere Luftreinhaltung und Lärmtechnik, verwiesen – es konnte keine unzumutbare Belästigung der Wohnnachbarschaft, festgestellt werden.   

Insgesamt kann daher im gegenständlichen Verfahren nach dem NÖ IBG kann festgestellt werden, dass aufgrund der nicht anzuzweifelnden Sachverständigengutachten aus den in diesem Fall relevanten Bereichen bei plan- und beschreibungsgemäßer Ausführung des Vorhabens sowie bei Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagenpunkte erwartet werden kann, dass die nach den Umständen des Einzelfalles voraussehbaren und Belästigungen, auf ein zumutbares Maß beschränkt werden.  

Die Anzeige der Fertigstellung Ihrer Anlage wurde angeordnet, um die Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagen überwachen zu können.  
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